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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,  

wir wünschen Euch ein 
erfolgreiches Jahr 
2015. Bleibt gesund, 
damit wir weiter ge-
meinsam für eine ge-
rechtere Diakonie und 
vielleicht auch für ein 
bisschen mehr Gerech-
tigkeit in dieser Welt 
kämpfen können. Wir 

danken Euch für die Unterstützung die wir 
„AGMAVler“ im Jahr 2014 von Euch erhalten ha-
ben. Eure Unterstützung und Euer Vertrauen sind 
Grundlage unserer Arbeit. Wir alle freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit Euch in einem erfolgrei-
chen Jahr 2015! 

Zum Jahresbeginn erhielt ich eine Einladung zu 
einem Fachtag des Diakonischen Werks Württem-
berg. Nichts Ungewöhnliches, es gibt jährlich eini-
ge solcher Fachtage. Dieser Fachtag allerdings 
beschäftigt sich mit einem Thema, das viele Kolle-
ginnen in unseren Einrichtungen ebenfalls beschäf-
tigt. Die Fachtagung heißt: „Woher Wohin Wofür  -
Hauswirtschaft in Baden- Württemberg“ Die 
Schirmherrschaft hat die Sozialministerin Altpeter 
übernommen. Der Vorstandsvorsitzende des Dia-
konischen Werks spricht das Grußwort. Das wäre 
immer noch nicht ungewöhnlich, wäre da nicht die 
besondere Situation der Hauswirtschaft in der Dia-
konie Württemberg im Allgemeinen und die beson-
dere Situation der Hauswirtschaft in der Bruder-
hausDiakonie. Hunderte Kolleginnen, die gerne in 
den diakonischen Einrichtungen angestellt wären, 
die durch ihr tägliches Engagement dafür sorgen, 
dass sich die Menschen  in unseren Einrichtungen 
wohlfühlen können, die im Hintergrund dafür sor-
gen, dass die Fachkräfte und die Leitungen ihre 
Arbeit machen können, sind aus der Diakonie aus-
geschlossen. Ihre Arbeit ist nicht mehr benötigt, es 
sind Werkvertragsleistungen, die jede Firma jeder-
zeit übernehmen kann. Am Nachmittag steht bei 
der Fachtagung im Programm: „Highlights aus der 
Hauswirtschaft –Teilhabe-Wohlbefinden-Inklusion“, 
die Kolleginnen die reduziert auf den Kostenfaktor 
Werkverträge erfüllen, müssen sich verarscht 
(Entschuldigung, aber ich finde dafür kein passen-
deres Wort) vorkommen, wenn sie dieses Pro-
gramm lesen.  

Wir mussten im letzten Jahr erleben, dass diakoni-

sche Grundsätze und Fensterreden ohne jede Be-
deutung für die Kolleginnen der Hauswirtschaft 
sind. Gleichgültig, ob die MAVen vor dem Kirchen-
gericht gewinnen und das Kirchengericht feststellt, 
dass die Kollegin zu Unrecht außerhalb der Diako-
nie arbeitet, gleichgültig ob die Synode der EKD 
beschließt, dass Ausgründungen zum Zweck des 
Lohndumpings nicht erlaubt sind, Kolleginnen der 
Hauswirtschaft ermöglichen „Teilhabe –
Wohlbefinden – Inklusion“ außerhalb der Diakonie 
als Werkvertrag. 

Leider findet sich darüber nichts auf der Fachta-
gung, da ist die Welt noch heil und man muss nur 
den neuesten Foodtrends nachspüren.  

Die AGMAV wird im Jahr 2015 sicher nicht den 
neuesten Foodtrends nachspüren, wir werden mit 
unseren Mitteln versuchen die Bedeutung der 
Hauswirtschaft ins richtige Licht zu stellen, in dem 
wir den Kampf der MAVen gegen Ausgründung 
und Lohndumping  unterstützen, damit auch für die 
Beschäftigten gilt, was im Programm der Fachta-
gung steht: „A Göschle voll hindedrei….“ 

Dass dieses „Göschle hindedrei“ für die Mitarbei-
tenden der württembergischen Diakonie nicht gar 
so klein ausfällt und man uns den „Teller“ mit der 
Sonderzahlung nicht einfach unter der Nase weg-
zieht, dafür sorgt unsere enge Bindung an den Ta-
rifvertrag des öffentlichen Dienstes. Die Synode 
wird im Jahr 2015 über die nähere Zukunft unserer 
Arbeitsrechtsetzung entscheiden. Sie wird sich ver-
mutlich für einen „Dritten Weg“ entscheiden, in dem 
die Gewerkschaften mitarbeiten könnten.  Sie wird 
sich vermutlich nicht der Forderung der Arbeitgeber 
anschließen, die die AVR DD als grundsätzliche 
Verlagsgrundlage wollten. Aber „nicht das Schlech-
teste“ ist nicht das Gute. Wir brauchen endlich ei-
nen Tarifvertrag, der es möglich macht, dass die 
Beschäftigten der Diakonie, wie die meisten Arbeit-
nehmerInnen in Deutschland, selbst für ihr Arbeits-
recht eintreten können und wir brauchen einen Ta-
rifvertrag der für alle Anbieter sozialer Leistungen 
gilt. Nicht mehr die Billigsten sollen den Wettbe-
werb gewinnen, sondern die Besten.- Dafür gilt es 
auch im Jahr 2015 aktiv einzutreten. Bereits im 
Frühjahr finden die neuen Tarifverhandlungen für 
den Sozial- und Erziehungsdienst statt, wer sich 
letztes Jahr über die holprige Umstellung geärgert 
hat und sich und sein Berufsbild nicht wiedergefun-
den hat, der muss sich spätestens jetzt  einmi-
schen. 

Euer  

Meine Meinung 
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Zuerst unsere Proteste zur EKD-Synode 2011 
in Magdeburg, dann das BAG-Urteil zum kirch-
lichen Arbeitsrecht vom November 2012 – das 
kirchliche Arbeitsrecht ist Thema, es ist in Be-
wegung. Mit der Einbringung des Änderungs-
gesetzes zum 
Arbeitsrechtsre-
gelungsgesetz 
steht das Thema 
auch bei Landes-
kirche und Diako-
nie in Württem-
berg ganz oben 
auf der Tagesord-
nung. Während 
für den Bereich 
der verfassten 
Kirche Konsens 
besteht, die Ta-
rifsetzung auf 
Grundlage des 
TVöD im sog. 3. 
Weg – also durch 
die Arbeitsrechtli-
che Kommission – beizubehalten, ist das Ta-
rifthema in der Diakonie nach wie vor eines 
der strittigsten, wenn nicht sogar das strittigste 
Thema überhaupt. 
Ursache für Auseinandersetzungen in der Dia-
konie zum Arbeitsrecht sind die wettbewerbli-
chen und marktorientierten Bedingungen in 
der Sozialen Arbeit. Bei einem Personalkos-
tenanteil von über 50 %, bis mehr als 85 % 
geht es hierbei insbesondere um einen Lohn-
kostenwettbewerb. Das Problem, dass Lohn-
kostenwettbewerb der Sozialen Arbeit insge-
samt schadet ist weitgehend erkannt. So sind 
noch im Dezember letzten Jahres Diakonie, 
Caritas und ver.di in Baden und Württemberg 
erfreulicherweise gemeinsam als „Neues 
Bündnis für Tariftreue und Tarifstandards“ an 
die Presse gegangen. 
Wenn wir – zwischenzeitlich mit vielen Ande-
ren – der Überzeugung sind, dass Lohnkos-
tenwettbewerb schadet, dann stellt sich die 
Frage, was wir dagegen tun können? Nach 
unserer Position ist die logische Schlussfolge-
rung, dass alle Beteiligten den gleichen Tarif 
anwenden und damit die Grundlage für einen 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die So-
ziale Arbeit schaffen. Der TVöD ist nach unse-
rer Einschätzung hierfür der einzige Tarifver-

Das kirchliche Arbeitsrecht in Bewegung –  
Kommt der Tarifvertrag? 

trag, der flächendeckend Akzeptanz, sowohl 
bei den Trägern und Verbänden, als auch bei 
der Refinanzierung finden kann. Seitens der 
AGMAV vertreten wir mit unserer Strategie 
Flächentarifvertrag bereits seit vielen Jahren 

eine Position gegen Lohn-
kostenwettbewerb. Auf die-
ser Grundlage haben wir in 
der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission Württemberg für die 
Mehrzahl der Kolleginnen 
und Kollegen in der Würt-
temberger Diakonie den 
TVöD weitestgehend durch-
gesetzt. Mit der  Durchset-
zung des TVöD wollen wir 
die Grundlage für allgemein-
verbindliche Tarifbedingun-
gen sichern. Von der An-
wendung des TVöD zum 
Anwendungstarifvertrag 
TVöD ist es nicht weit und 
so haben wir unsere Strate-
gie Flächentarifvertrag zur 

Strategie „Anwendungstarifvertrag TVöD“ 
weiter entwickelt. Diese Strategie wurde von 
den Delegierten der Vollversammlung der 
AGMAV einstimmig beschlossen. 

Die Vorstellung mancher Diakoniearbeitge-
ber, dass die AVR-DD Leittarif für die Soziale 
Arbeit in Deutschland sein soll halten wir für 
absurd. Nach unserer Bewertung hat die Ar-
beitsrechtliche Kommission der Diakonie 
Deutschland keine Legitimation das Arbeits-
recht für die Diakoniebeschäftigten zu ma-
chen. Die Diakonische Konferenz wurde 
durch die EKD ermächtigt, die „Spielregeln“ 
für die Arbeitsrechtliche Kommission der Dia-
konie Deutschland (ARK-DD) selbst und da-
mit einseitig durch die Dienstgeberseite fest-
zulegen. Damit ist der Paritätsgedanke des 
Dritten Weges schon von Grund auf nicht ge-
geben. Die Ordnung der ARK-DD sieht vor, 
dass Gewerkschaften und Mitarbeiterverbän-
de die Sitze der Arbeitnehmerseite in der 
Kommission besetzen. Die Beteiligung von 
Gesamtausschüssen der MAVen ist zunächst 
nicht vorgesehen. Die Interessen der Mitar-
beitenden in der Württemberger Diakonie 
sind in der ARK-DD gar nicht vertreten. 
Trotzdem haben die Diakoniearbeitgeber vom 
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Württemberger Kirchengesetzgeber – von der 
Landessynode – massiv gefordert, ihren 
„Wunschtarif“, die AVR Diakonie Deutschland 
(AVR-DD) als vorrangigen Tarif für die Würt-
temberger Diakonie festzuschreiben. Wenn die 
Synode jedoch festlegen würde, dass die AVR
-DD vorrangig gilt, dann wäre dies eine einsei-
tige Festlegung ohne Beteiligung der Arbeit-
nehmerseite und somit 1. Weg! Die Forderung 
der Diakoniearbeitgeber sowie die Handha-
bung der Arbeitsrechtssetzung der Diakonie 
Deutschland macht erneut deutlich, dass sie 
nicht wirklich verstanden haben oder dies viel-
leicht auch nicht verstehen wollen, was die 
Grundlagen des kircheneigenen 3. Weges 
sind. Mit Parität und Verhandlungen auf Au-
genhöhe haben ihre Vorstellungen auf alle Fäl-
le nichts zu tun. Vielmehr erhoffen sie sich, wie 
sie es auch schon öffentlich geäußert haben, 
nach wie vor einen Wettbewerbsvorteil durch 
ihr Kirchenprivileg. Das ist alles andere als dia-
konisch! 

Vorrangiges (gemeinsames) Ziel muss es 
doch sein, eine Möglichkeit zur Beendigung 
des Lohnkostenwettbewerbes in der Sozialen 
Arbeit zu schaffen. Bei dieser Zielsetzung ist 
es weder verständlich noch nachvollziehbar, 
wieso immer noch ideologische Auseinander-
setzungen über die Wege der Arbeitsrechts-
setzung stattfinden, also über die Frage Dritter 

  

Weg oder Tarifvertrag? Die Frage ist: Wie 
kommen wir flächendeckend zu einheitlichen 
Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit? 
Die Möglichkeit eines Anwendungstarifvertra-
ges TVöD für die Diakonie in (Baden-) Würt-
temberg wäre ein erster wichtiger Schritt zu 
allgemeinverbindlichen Tarifbedingungen und 
dies, ohne die Kirchlichkeit der Diakonie 
preisgeben zu müssen. Wobei es durch die 
Ausgliederung von Mitarbeitenden in nicht-
kirchliche Tochterunternehmen und durch die 
Nichteinhaltung des kirchlichen Arbeitsrechts 
ohnehin nicht weit her ist mit der Kirchlichkeit 
vieler diakonischer Einrichtungen. Insofern 
böte die Befriedung des kirchlichen Arbeits-
rechts für viele Einrichtungen sogar die Chan-
ce, wieder zur Kirchlichkeit zurück zu kehren. 
Grundsätzlich bedarf es bei der Festlegung 
künftiger Inhalte und Wege der Arbeitsrechts-
setzung der Akzeptanz der Beschäftigten – 
bei der Idee des Anwendungstarifvertrages 
TVöD ist diese gegeben. Die Weiterführung 
des Lohnkostenwettbewerbs durch kirchenei-
gene Tarifsetzung – beispielsweise die AVR-
DD – bedeutet die Weiterführung der jahre-
langen Auseinandersetzung, mit allen Konse-
quenzen, mit allem Schaden für Kirche und 
Diakonie. 

Uli Maier 
AGMAV-Vorsitzender 

AGMAV, LakiMAV, Arbeitgeber Diakonie und Oberkirchenrat diskutieren ihre Positionen auf dem Fachtag zu den geplanten 
Änderungen des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes am 17.11.14 in Bad Boll mit den Synodalen der vier Gesprächskreise  
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Unsere Proteste zu den geplanten Änderun-
gen im Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzege-
setz 2011 in Magdeburg und 2013 in Düssel-
dorf waren weder zu überhören noch zu über-
sehen. Im November nun ging es um unser 
eigenes, das württembergische Arbeitsrechts-
regelungsgesetz.  
Wir haben inzwischen erkannt, dass vielen 
Synodalen die Brisanz der angestrebten Ände-
rungen seitens der Arbeitgeber nicht bewusst 
ist. Über die massiven Auswirkungen auf die 
Beschäftigten der Diakonie muss also infor-
miert werden, als auch Alternativen aufgezeigt 
werden. 
Insofern stand in unseren Aktionen zur Herbst-
synode der Dialog, das Gespräch, die Informa-
tion im Fokus. 
Mit den Infobriefen, die an alle Synodale im 
Vorfeld per Mail verschickt wurden, gelang ei-
ne gute Einleitung. Aber auch die KollegInnen 
der MAVen waren so gut gerüstet, um in ihrem 
Umfeld auf Gesprächsangebote fundiert rea-
gieren zu können. 
Aber jede Aktion muss auch ins Auge fallen, 
und so haben wir neue T-Shirts bedrucken las-
sen.  

Die Ampelfarbe gelb signalisiert „Achtung!“ 
„Aufgepasst!“. Und unübersehbar sind unsere 
Forderungen: 

WIR! sind Diakonie 
 und für Tarifverträge 
Tarifverträge  - weil‘s besser ist 
Tarifverträge  - sind fairhandelt 

Bereits am Montag, zu Beginn der Synode, 
haben sich KollegInnen aus den Einrichtungen 
zur Mahnwache aufgestellt und die Synodalen 
beim Reinlaufen in den Hospitalhof begrüßt. 
Auch die „Prominenz“, wie Bischof July oder 

Synode im November 2014: 
Diakoniebeschäftigte ziehen Gelb 

Diakoniechef OKR Kaufmann waren einem 
Plausch nicht abgeneigt. Die entspannte At-
mosphäre blieb bis zum letzten Tag der Sy-
node so erhalten.  
Der spannendste Tag war natürlich der 
Dienstag, an dem das ARRG auf der Tages-
ordnung stand.  

Es war ein herrliches Bild an diesem grauen 
Novembertag: unübersehbar und leuchtend 
gelb standen 80 KollegInnen am Eingang und 
begrüßten die Synodalen freundlich.  
Der Dialog wurde gesucht, das Gespräch ge-
nutzt. Wir stehen den 99 Synodalen gern wei-
ter zur Verfügung. Am Ende soll keine/r sa-
gen können, er habe nicht gewusst, um was 
es eigentlich geht.  
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Infobrief  
 

 

AVR DD eine Alternative zum TVöD?  
Der Mythos der guten Bezahlung 

 

Seit fast 10 Jahren wird der Mythos der guten Bezahlung in der AVR Deutsch‐

land gepflegt. GleichzeiƟg wurden in diesen Jahren entweder Mitarbeiterver‐

tretungen dazu gedrängt, die AVR DD per Dienstvereinbarung anwendbar zu 

machen oder es wurden neue Einrichtungen gegründet und ohne die MAV die 

AVR DD (rechtswidrig) angewendet. Es kann mir keine/r weismachen, dass 

dies aus Freundlichkeit gegenüber den Mitarbeitenden geschieht. Ziel war 

immer, mit der AVR DD zu sparen. 

 

Gründe genug, die AVR DD abzulehnen. Die AVR DD ist für die AGMAV WürƩemberg keine AlternaƟve zum TVöD! Die 

AVR DD wird gemacht, ohne dass es eine Rückkoppelung an die Basis geben könnte. Die Beteiligten in der AK.DD sind 

Vertreter von Verbänden, die mit uns nichts zu tun haben. Sie kennen die Interessen der Mitarbeitenden in WürƩem‐

berg nicht und vertreten ausschließlich ihre Verbandsinteressen (z.B. Marburger Bund). 

Der TVöD wird von unabhängigen Parteien ‐ Arbeitgeberverband und GewerkschaŌ ‐ gemacht. Die Mitarbeitenden in 

WürƩemberg können sich in der GewerkschaŌ organisieren, ihre Forderungen einbringen und durchsetzen, z.B. indem 

sie  ggf. Streiks unterstützen. 
 

Das neue Arbeitsrechtsregelungsgesetz soll ‐ jedenfalls wenn es nach den diakonischen Arbeitgebern geht ‐  die AVR DD 

als Leitwährung festschreiben. Damit wäre sogar die Gestaltungsmöglichkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission 

WürƩemberg für die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitenden abgeschaŏ. 

Es ist zudem ein Mythos, dass die AVR DD ein „Flächentarif“ sei. Die AVR DD findet nicht in der ganzen Diakonie Anwen‐

dung! Das Arbeitsrecht ist so vielfälƟg, wie die verschiedenen Landeskirchen. Wir brauchen für die soziale Arbeit einen 

allgemeinverbindlichen Flächentarifvertrag, der diesen Namen auch verdient. Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

ist eine gute Grundlage dafür. 
 

 „Wir brauchen endlich in der Fläche faire Löhne, die von Arbeitgebern und GewerkschaŌen in Tarifverträgen ausgehan-

delt werden. Es passt einfach nicht zusammen, wenn auf der einen Seite der zunehmende FachkräŌemangel beklagt 

wird, wenn wir auf der anderen Seite noch nicht einmal überall Tarifverträge haben.“ Karl-Josef Laumann,  Bevollmäch-

Ɵgter der Bundesregierung 25.09.2014  

Ursel Spannagel 
Mitglied im  
AGMAV-Vorstand 
Mitglied in der Ar-
beitsrechtlichen 
Kommission WürƩ. 
und Vorsitzende des 
Tarifausschusses 

Wahr ist, dass:    Wahr ist aber auch, dass: 

die Anfangseingruppierung für FachkräŌe höher ist;   nach 8 Jahren und allen Folgejahren der TVöD und 
der TV SuE bedeutend höher (3‐9%) sind; 

die Vergütung von HauswirtschaŌskräŌen 200‐600€, 
von PflegehilfskräŌen 100‐300€  niedriger ist; 

Mitarbeitende in der Diakonie einen gerechten 
Lohn erhalten müssen; 

es einen Kinderzuschlag gibt; 
  

der V3D vehement gefordert haƩe, eben diesen 
Kinderzuschlag abzuschaffen; 

es 100% Jahressonderzahlung gibt;  nur 25% der Jahressonderzahlung ausbezahlt wer‐
den, die anderen 75% abhängig vom wirtschaŌli‐
chen Ergebnis; 

es auf betrieblicher Ebene die Möglichkeit gibt, die 
Vergütungen um 6% der Vergütung abzusenken; 

auf betrieblicher Ebene keine Unabhängigkeit der 
Verhandlungspartner besteht. 
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Gerechte Löhne für die gesamte Sozialbranche 
durch allgemeinverbindliche Tarifverträge 

Die evangelische Landeskirche mit ihrer Diakonie und dem 

Diakonischen Dienstgeberverband in Niedersachsen haben 

mit ver.di  Geschichte geschrieben. Erstmalig ist es gelungen 

in freien Verhandlungen einen Tarifvertrag zu vereinbaren. 

Vereinbart ist darüber hinaus, diesen Tarifvertrag in einem 

ersten SchriƩ in der Altenpflege Niedersachsen für allge‐

meinverbindlich wirksam werden zu lassen. Als Zielperspek‐

Ɵve soll für alle „Einrichtungen  der freien Wohlfahrtspflege 

künŌig ein „Tarifvertrag Soziales“ die Arbeitsvertragsbedingungen verbindlich regeln. Der ruinöse und sozial‐

schädliche WeƩbewerb in der SozialwirtschaŌ über Personalkosten soll so vermieden werden.“(Zitat aus der 

SozialpartnerschaŌsvereinbarung Diakonie, ev. Landeskirche, Marburger Bund und  ver.di in Niedersachsen) 

 ver.di meint, das niedersächsische Modell hat das PotenƟal beispielgebend für die gesamte Sozialbranche zu 

werden. Dabei scheint es notwendig,  dass die Akteure in der freien Wohlfahrtspflege die Zuschauerränge ver‐

lassen. Die Anstrengungen der  Sozialpartner in Niedersachsen sind durch prakƟsches Handeln auf Arbeitgeber‐ 

wie auf ArbeitnehmerInnenseite auch in anderen Regionen zu unterstützen. Nur so kann es gelingen, den 

öffentlichen Druck für eine kräŌige Aufwertung der Sozialbranche zu erhöhen. Zweifellos ist hier noch eine lan‐

ge Wegstrecke zu gehen.  Denn sollte ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag  zur Geltung gelangen, der aƩrak‐

Ɵve Standards für die Sozialbranche für die BeschäŌigten garanƟert, sind die öffentlichen Kassen mit erheblich 

höheren FinanzmiƩeln auszustaƩen, als es bisher der Fall ist. 

Es geht um die ZukunŌ der Daseinsvorsorge. In einem reichen  Land wie der Bundesrepublik Deutschland ist 

eine solche ZukunŌ bezahlbar.  

Was bedeutet Allgemeinverbindlichkeit 

Er ist richtungsweisend für die Sozialbranche, er kann  sozialstaatliche Standards sichern helfen und hebt die 

Lohnkurrenz untereinander auf. Die  Kostenträger sind verpflichtet  tarifvertraglich vereinbarte Standards zu 

refinanzieren, so wie es auch im neuen Pflegestärkungsgesetz verankert wurde. Der Gesetzgeber hat auch in 

diesem Jahr die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung verbessert. Immer dann, wenn ein 

öffentliches Interesse vorliegt kann ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt werden. (§ 5 Tarifvertrags‐

gesetz) 

PrakƟsches Handeln ist gefordert. 

Ein Tarifvertrag Soziales setzt Verhandlungen auf Augenhöhe voraus. Dies bedeutet Übernahme von gesell‐

schaŌlicher Verantwortung. Trennendes sollte nicht im Vordergrund stehen. Schon in kurzer Zeit wären in vie‐

len Bereichen der Diakonie und Caritas echte Tarifverhandlungen möglich. Voraussetzung wäre die BereitschaŌ 

den DriƩen Weg als Verhandlungssystem zu verlassen. Nur ein Tarifvertragssystem gewährleistet in Deutsch‐

land die Möglichkeit gerechte Löhne und Arbeitsbedingungen zu verankern. Es liegt in der Verantwortung der 

Caritas und großen Teilen der Diakonie, wenn diese Chance jetzt ungenutzt bleibt. Wer jetzt  den DriƩen Weg 

verlässt, signalisiert eindeuƟg und unmissverständlich: Wir wollen gute, gerechte Arbeitsbedingungen in der 

Sozialbranche. Wir wollen den Sozialstaat schützen und zukunŌsfähig gestalten. Jetzt.  

Berno Schuckart‐Witsch 
ver.di GewerkschaŌssekretär 
Bundesfachbereich Gesund-
heit, Soziale Dienste, Wohl-
fahrt und Kirche,  
Betriebs-und BranchenpoliƟk 
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Tarifvertrag TVöD als  
kirchengemäßer Tarifvertrag   

Es wurde in den letzten Monaten viel geredet und noch mehr 

geschrieben über sogenannte kirchengemäße Tarifverträge. 

Aber eigentlich ging es immer nur um ein Thema: darf in dia‐

konischen Einrichtungen gestreikt werden? 

Um Inhalte ging es in diesen Diskussion selten. Die Arbeitsge‐

meinschaŌ der Mitarbeitervertretungen in WürƩemberg hat 

einen konkreten Vorschlag unterbreitet, der einige Probleme 

lösen könnte. Wir schlagen vor, als Zwischenlösung bis zu ei‐

nem einheitlichen Tarifvertrag für die soziale Arbeit, einen Anwendungstarifvertrag  TVöD mit der Gewerk‐

schaŌ Ver.di abzuschließen. 

Der TVöD regelt die Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst, die Arbeitsverhältnisse bei den Kostenträger 

der diakonischen Arbeit. Die Kosten des TVöD sind genau die Kosten, die Landkreise und Kommunen zahlen 

müssten, wenn sie die sozialen Pflichtleistungen nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip auf freie Träger über‐

tragen würden. Ein von den GewerkschaŌen für den öffentlichen Dienst verhandelter Tarifvertrag würde, 

anders als kircheneigene Lösungen, Verhandlungen zu einem trägerübergreifenden Sozialtarifvertrag nicht  

im Wege stehen.  Der TVöD als echter Tarifvertrag ist gegenüber den Kostenträger einfacher durchzusetzen 

als eine kircheneigene Form der Rechtssetzung.  

Anders als der „DriƩe Weg“ biƩet ein Tarifvertrag auch den BeschäŌigten die Möglichkeit der ParƟzipaƟon. 

Die geschlossenen Systeme arbeitsrechtlicher Kommissionen lassen eine Beteiligung der Mitarbeitenden in 

der Tarifsetzung nicht zu. AGMAV und Arbeitgebervertreter in den Kommissionen sind gegenüber den Be‐

schäŌigten nicht rechenschaŌspflichƟg. 

Ein nicht geringer Vorteil für die Kirche wäre ein solcher Abschluss auch, weil sie auf diese Weise endlich 

aus den Schlagzeilen als Verursacher von Lohndumping und prekären Arbeitsverhältnissen käme. Sie nützt 

einen auf Augenhöhe verhandelten Tarifvertrag, der materiell dem entspricht, was heute schon gezahlt 

wird. Die ständigen Auseinandersetzungen um die Übernahme sind nicht mehr nöƟg.  

Zum Schluss noch ein Wort zum Kern der Auseinandersetzungen: zum Streik. Tarifauseinandersetzungen 

ohne dass die Seite der BeschäŌigten kämpfen kann, werden zum kollekƟven BeƩeln. Gerade in der Diako‐

nie, in der sich nicht nur Kostenträger und Leitungen um die Refinanzierung streiten , sondern in der es 

auch um einen internen Verdrängungskampf geht, in der diakonische Einrichtungen  gegen andere diakoni‐

sche Einrichtungen  kämpfen, müssen die BeschäŌigten ihre berechƟgten Interessen durchsetzen können. 

Eine konflikƞreie Arbeitsrechtssetzung wird es also nicht geben. Der Anwendungstarifvertrag verschiebt 

den Konflikt in den Bereich des öffentlichen Dienstes. Selbst wenn die diakonischen BeschäŌigten von ihrer 

GewerkschaŌ zum Unterstützungsstreik aufgerufen werden, streiken sie nicht unmiƩelbar gegen den Ar‐

beitgeber Kirche, sondern zeigen mit ihrer Beteiligung , dass der öffentliche Dienst seiner Verantwortung 

gegenüber denen, die tagtäglich für die Daseinsvorsorge, für die Pflicht des Staates gegenüber den Men‐

schen nachkommen muss. Kirchlicher kann eine Arbeitsrechtsetzung kaum sein. 
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Wolfgang Lindenmaier 
Stv. Vorsitzender der AG-
MAV, Berater in der AK-
WürƩemberg,  
Mitglied des Schlichtungs-
ausschuss es nach ARRG 
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Tarifvertragsweg statt  
Dritter Weg  

Mit Bedauern haben wir das Verfahren zur Neuregelung der 

Arbeitsrechtssetzung in der Evang. Landeskirche in WürƩem‐

berg zur Kenntnis genommen. Der vorgelegte Gesetzentwurf 

sieht nicht nur eine ausschließliche Festlegung auf den DriƩen 

Weg vor. Er soll zudem das Verfahren für die Spielräume und 

die Grenzen gewerkschaŌlicher BetäƟgung bei der Arbeits‐

rechtssetzung einseiƟg und abschließend regeln. Dies ist kein 

Dialog gleichberechƟgter Partnerinnen.  

ver.di ist – ebenso wie die Kirchen ‐ eine zivilgesellschaŌliche 

OrganisaƟon, der gut zwei Millionen Menschen freiwillig beigetreten sind. Sie tun dies aufgrund ihres berech‐

Ɵgten Bedürfnisses als abhängig arbeitende Menschen nach angemessenen Löhnen, anständigen Arbeitsbe‐

dingungen und einer sicheren LebensperspekƟve. Die gesellschaŌliche Bedeutung von ver.di beruht im We‐

sentlichen 

    auf ihrer OrganisaƟonsmacht,  

    auf ihrer Verankerung in der GesellschaŌ und im Rechtssystem,  

    auf ihrer Fähigkeit, dem Willen ihrer Mitglieder zum Durchbruch zu verhelfen.  

Daraus ergibt sich zwingend, dass eine GewerkschaŌ wie ver.di Arbeitgebern nur auf Augenhöhe begegnen 

kann und will. Dies gilt sowohl für die Verhandlungen selbst wie auch für die Festlegung von Verfahren, wie 

diese Verhandlungen geführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Arbeitsrechtsregelungsgesetz erlaubt keine solchen Verhandlungen. Verfahren, 

die die eigenständige Handlungsfähigkeit von ver.di berücksichƟgen, müssen auch im Konsens mit ver.di ent‐

wickelt werden.  

Vor allem aber ermöglicht uns das vorgegebene Verhandlungs‐ und Schlichtungsverfahren nicht, die Interes‐

sen unserer Mitglieder in Verhandlungen wirksam zu vertreten, z.B. weil wir übersƟmmt werden können. 

ver.di wird sich deshalb auch in WürƩemberg nicht an einer Arbeitsrechtssetzung im DriƩen Weg beteiligen.  

Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes der EKD öffnet allerdings neben dem DriƩen Weg auch den 

Weg zu kirchengemäßen Tarifverträgen und so eine Beteiligung auf Augenhöhe. Das ist inzwischen in der nie‐

dersächsischen Diakonie in Form eines SozialpartnerschaŌsabkommens, einer Schlichtungsvereinbarung und 

seit Kurzem nun auch in einem Tarifvertrag zwischen ver.di und der Diakonie Niedersachsen umgesetzt wor‐

den.  

Wir sind ausdrücklich bereit, uns in einen vergleichbaren Prozess wie in Niedersachsen zu begeben, an dessen 

Ende die verbindliche Regelung der Arbeitsbedingungen und Einkommen der BeschäŌigten bei der Diakonie 

WürƩemberg durch einen Tarifvertrag steht. Das ist auch der klare AuŌrag unserer Mitglieder. Dabei sollte 

unser Ziel sein, gemeinsam der Arbeit der BeschäŌigten mehr Anerkennung und gesellschaŌliche Wertschät‐

zung zu verleihen. Wir appellieren an die Synode, durch die anstehende Beschlussfassung den Tarifvertrags‐

weg nicht zu verschließen. Wir würden es begrüßen, wenn auch in WürƩemberg ein Weg wie in der Badi‐

schen Landeskirche beschriƩen würde. Dort hat die Synode neben dem neuen Arbeitsrechtsregelungsgesetz 

einen Begleitbeschluss verabschiedet, der für die Prüfung eines möglichen Tarifvertragsweges insbesondere 

im Hinblick auf einen allgemeinverbindlichen Branchentarifvertrag Soziales drei weitere Jahre Zeit lässt.   

Irene Gölz 
Landesfachbereichs-
leiterin ver.di Baden-
WürƩemberg,  
Fachbereich Gesund-
heit , Soziale Diens-
te, Wohlfahrt und 
Kirchen.  
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Wir brauchen einen Tarifvertrag 
„Soziale Dienste“  

„Nur ein branchenweiter Tarifvertrag, der allen An-

bietern im Sozialsektor  gleiche EintriƩsbedingun-

gen sichert, ist geeignet, die Arbeitsbedingungen 

fair zu gestalten und den VerdrängungsweƩbewerb 

über Lohnkosten zu reduzieren.“ 

Dieses Zitat aus einer Broschüre des Kirchlichen 

Dienstes in der Arbeitswelt (KDA), das ich meinem 

Tariĩrief voranstelle, bringt es auf den Punkt. Wir 

brauchen dringend einen Tarifvertrag „Soziale Dienste“. Und nur ein Tarifvertrag – verhandelt mit einer Ge‐

werkschaŌ – kann dann allgemeinverbindlich erklärt werden und für alle BeschäŌigten gelten – egal, ob sie 

bei Diakonie oder Caritas arbeiten oder bei AWO, ParitäƟschem oder DRK.  Ein gewerkschaŌsfreundlicher 

DriƩer Weg reicht dafür nicht aus.  

Gleiche Löhne für gleiche Arbeit sind dringend geboten, denn seitdem das Kostendeckungsprinzip MiƩe der 

neunziger Jahre abgeschaŏ wurde, exisƟert auch in der Sozialbranche ein WeƩbewerb, der häufig über die 

Lohnkosten ausgetragen wird.  Ein Tarifvertrag „Soziale Dienste“, der für alle gilt, würde den WeƩbewerb 

bei der Verhandlung über die Vergütungssätze endlich in richƟge Bahnen lenken – vom WeƩbewerb über 

die Löhne hin zur angebotenen Leistung und Qualität.  

Der KDA fordert sogar eine neue StandortbesƟmmung, denn in einem Thesenpapier von 2013 unter dem 

Titel „Plädoyer für einen PerspekƟvwechsel“ ist zu lesen:  „Das Festhalten am ‚DriƩen Weg‘ macht Diakonie 

unglaubwürdig“. Denn: „die Arbeitswirklichkeit in diakonischen Unternehmen unterscheidet sich nicht der‐

art gravierend von der nicht‐diakonischer Einrichtungen, dass damit ein Sonder‐Arbeitsrecht begründbar 

wäre.“ Und da sich die Diakonie weitestgehend aus öffentlichen MiƩeln finanziert, „sollten auch hier die 

allgemein üblichen öffentlich‐rechtlichen Regelungen gelten.“ 

Dieser Meinung kann ich mich nur anschließen. Dazu gehört allerdings dann auch das Recht der BeschäŌig‐

ten, für die Höhe ihrer Löhne oder die tarifliche Ausgestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu streiken. Auch 

die BeschäŌigten bei der Diakonie sollten die Möglichkeit erhalten, durch Streiks Augenhöhe zu erreichen, 

um ihre Arbeits‐ und Entlohnungsbedingungen zu verbessern. Zwangsschlichtungen, wie sie der DriƩe Weg 

der Kirchen vorsieht, sind kein probates MiƩel, um die Arbeitgeberseite zu beeindrucken. Zumal bei den 

Verhandlungen, die der DriƩe Weg vorsieht, nicht die GewerkschaŌen mit am Tisch sitzen, sondern Mitar‐

beitervertretungen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Arbeitgeberseite stehen. 

Ein Tarifvertrag „Soziale Dienste“ löst zwar nicht alle Probleme der Finanzierung sozialer Dienstleistungen – 

die PoliƟk ist weiterhin in der Pflicht. Dennoch bin ich zuƟefst davon überzeugt, dass es einen WeƩbewerb 

über die Löhne in Krankenhäusern oder Pflegeheimen nicht geben darf, denn eine gesellschaŌlich wertvolle 

Arbeit verdient Wertschätzung und Anerkennung.  Deshalb plädiere auch ich für einen neuen Weg, denn 

solch ein Wechsel der PerspekƟve ist gut für die BeschäŌigten und somit auch gut für die Menschen, die 

von ihnen betreut werden. 

Beate Müller‐Gemmeke 
Bundestagsabgeordnete der 
FrakƟon Bündnis 90/Die Grü-
nen, Mitglied im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales 
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Ende November berät die Evangelische Landeskirche in 

WürƩemberg  über eine Änderung des  

„Arbeitsrechtsregelungsgesetzes“. Dabei geht es um wich‐

Ɵge Fragen, die die Rechte der BeschäŌigten und der ge‐

werkschaŌlichen Interessenvertretung betreffen. Die EKD 

hält insgesamt an dem Sonderweg der Kirchen beim Ar‐

beits‐ und Streikrecht fest. Auch nach dem Urteil des Bun‐

desverfassungsgerichts ist das Streikrecht umstriƩen und 

weiter eingeschränkt. Viele BeschäŌigte des Diakonischen 

Werks und die GewerkschaŌ ver.di fordern zu Recht, dass auch für die kirchlichen Träger das Arbeitsrecht und 

das Grundrecht der KoaliƟonsfreiheit, das das Streikrecht einschließt, uneingeschränkt gelten sollen. Ohne 

das uneingeschränkte Streikrecht als letztes DruckmiƩel sind Verhandlungen über Löhne und Arbeitsbedin‐

gungen zu kollekƟvem BeƩeln degradiert. Der Geist des Grundgesetzes sollte für Alle uneingeschränkt und 

ohne Ausnahmen für die Kirchen gelten! 

Die BeschäŌigten der Diakonie engagieren sich jeden Tag mit Herz und Seele für den Dienst für die Arbeit mit 

den Menschen. Obwohl die BeschäŌigten in den sozialen Dienstleistungen für die GesellschaŌ überlebens‐

wichƟge Aufgaben erfüllen und große Verantwortung in der Arbeit tragen, wird dies nicht ausreichend aner‐

kannt: Arbeitsstress und Überstunden als Folge von Personalmangel, Niedriglöhne und prekäre BeschäŌi‐

gungsverhältnisse sind keine Ausnahme, sondern an der Tagesordnung. Bei den sozialen Dienstleistungen 

herrscht ein fataler UnterbietungsweƩbewerb. Durch Ausgliederungen wurde in den letzten Jahren auch bei 

der Diakonie und anderen kirchlichen Trägern Druck auf die Arbeitsbedingungen und Löhne aufgebaut. Gute 

Arbeit mit den Menschen ist aber nur durch gute Arbeitsbedingungen möglich ‐ und muss durch gute Löhne 

anerkannt werden! StaƩ Ausgliederungen und einer zerfaserten TariflandschaŌ braucht es verbindliche Tarif‐

verträge für Sozial‐ und Gesundheitsdienstleistungen!  

Die menschenunwürdigen Auswirkungen der MarktorienƟerung im Pflege‐, Gesundheits‐ und Erziehungsbe‐

reich treffen die BeschäŌigten, die Kinder, Alten und PflegebedürŌigen. In einem reichen Land wie unserem 

ist das ein gesellschaŌlicher Skandal!  Und ein poliƟsches Problem: die Finanzierung der sozialen Dienstleis‐

tungen muss deutlich verbessert werden ebenso wie die FinanzausstaƩung der Länder und Kommunen für 

soziale Aufgaben! Dafür braucht es gesellschaŌlichen Druck auf die Bundesregierung von Kirchen, Sozialver‐

bänden, BeschäŌigten und GewerkschaŌen – von uns Allen!  Bei der Verteidigung des Sozialstaates und dem 

Einsatz für Menschenwürde in der Arbeitswelt haben die Kirchen und Wohlfahrtsverbände eine wichƟge Rol‐

le. Mit dieser  gesellschaŌlichen Bedeutung und dem christlichen Anspruch der Nächstenliebe geht aber auch 

eine besondere Verantwortung für die Arbeitsbedingungen und die demokraƟschen MitbesƟmmungsrechte 

der BeschäŌigten der Kirchen und kirchlichen Wohlfahrtsträger einher! 

Deshalb sollte die Evangelische Kirche mit gutem Beispiel voran gehen und den Sonderweg beim Arbeits‐ und 

Streikrecht endlich verlassen! Als  LINKE stehen wir  an der Seite der BeschäŌigten und setzen uns für  gute 

Arbeit, umfassende MitbesƟmmung der BeschäŌigten und verbindliche Tarifverträge ein.  Genauso wie für 

ein uneingeschränktes Streikrecht auch bei der Diakonie und anderen kirchlichen Trägern!  

Bernd Riexinger  

Vorsitzender der Partei  

DIE LINKE 

www.bernd-riexinger.de 

Infobrief  

Gute Arbeit in sozialen Dienstleistungen braucht 
gute Löhne und gewerkschaftliche Rechte!  
Das Diakonische Werk sollte mit gutem Beispiel voran gehen und den 
„Dritten Weg“ verlassen! 
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Diakonie im Wettbewerb und Markt 
- Lohnkostenwettbewerb schadet 

Ursache für Auseinandersetzungen in der Diakonie zum Ar‐

beitsrecht sind die weƩbewerblichen und marktorienƟerten 

Bedingungen in der Sozialen Arbeit. Bei Personalkostenanteil 

von über 50 %, bis mehr als 85 % geht es insbesondere um ei‐

nen LohnkostenweƩbewerb. Das Problem wird zunehmend 

erkannt: 

Diakonie und Caritas in Baden und WürƩemberg haben eine 

gemeinsame Kampagne zur TariŌreue gestartet. In ihrer  

PosiƟon dazu heißt es: „ Nach Untersuchungen der unterzeichnenden Verbände besteht in Baden-

WürƩemberg derzeit ein LohnkostenweƩbewerb in der SozialwirtschaŌ. … Insbesondere in der Altenhilfe wird 

dieser WeƩbewerb zu Lasten der tarifgebundenen Träger geführt. Daraus folgen FachkräŌemangel sowie zu-

nehmend prekäre Arbeitsverhältnisse. Die unterzeichnenden Verbände betonen dabei, dass sie grundsätzlich 

einen WeƩbewerb unterschiedlicher Anbieter sozialer Dienste in unterschiedlichen Trägerstrukturen begrüßen. 

Die frei gemeinnützigen, die privaten und die öffentlichen Anbieter sollen ihren WeƩbewerb jedoch vorwie-

gend über die Qualität ihrer Angebote erbringen. Grundlage einer guten Qualität ist eine faire Bezahlung der 

Mitarbeiter und eine BerücksichƟgung der tarifvertraglichen Steigerungen in der Refinanzierung.“ 

Die Synode der EKD hat bei ihrer Tagung im November 2013 u.a. folgenden Beschluss zum kirchlichen Ar‐

beitsrecht gefasst: „… Die Ɵefere Ursache des Konfliktes um die Arbeitsbedingungen in der SozialwirtschaŌ 

und Gesundheitsbranche liegt in den veränderten Bedingungen in diesem Bereich: Durch die Einführung von 

Kostenpauschalen und Marktmechanismen hat sich der WeƩbewerb verschärŌ und ein enormer Kostendruck 

lastet auf den Einrichtungen. Grundproblem ist die mangelhaŌe finanzielle AusstaƩung des Sozial- und Ge-

sundheitswesens. Gemeinsames Anliegen von Kirche und GewerkschaŌen muss daher sein, die Ursache der 

Konflikte um die Finanzierung im Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich anzugehen und sich gemeinsam für 

bessere Bedingungen einzusetzen. 

GegenwärƟg wird auch die Möglichkeit geprüŌ, über eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträ-

gen (§ 5 Tarifvertragsgesetz) Branchentarife im Sozial- und Gesundheitssektor zu gestalten. Dabei kann ein 

allgemeinverbindlicher Branchentarif Soziales, der im Konsens zwischen kirchlichen und nichtkirchlichen Trä-

gern, GewerkschaŌen und Diakonie entsteht, eine Möglichkeit sein, bessere Bedingungen für die im Dienst am 

Menschen Arbeitenden und für die zu pflegenden und zu betreuenden Menschen zu erreichen. …“ 

Die Synode der Evangelischen Landeskirche in Baden hat diese Überlegungen beim Beschluss ihres Arbeits‐

rechtsregelungsgesetzes in einem Begleitbeschluss aufgegriffen: „… Die Landessynode begrüßt, dass gegen-

wärƟg durch die EKD die Möglichkeit geprüŌ wird, über eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifver-

trägen Branchentarife im Sozial- und Gesundheitssektor zu gestalten. Dabei kann nach Ansicht der Landessy-

node ein allgemeinverbindlicher Branchentarif Soziales, der im Konsens zwischen kirchlichen und nichtkirchli-

chen Trägern, GewerkschaŌen und Diakonie entsteht, eine Möglichkeit sein, bessere Bedingungen für die im 

Dienst am Menschen Arbeitenden und für die zu pflegenden und betreuenden Menschen zu erreichen. Dazu 

gehört auch eine auskömmliche Refinanzierung auf sozialrechtlicher Grundlage zu erreichen. 

Die Landessynode biƩet deshalb den Evangelischen Oberkirchenrat und das Diakonische Werk zu prüfen, ob 

und für welche Bereiche der Evangelischen Landeskirche in Baden und insbesondere ihrer Diakonie diese Ziele 

durch den Abschluss kirchengemäßer Tarifverträge gefördert werden können.“ 

Ulrich Maier 
Vorsitzender der AGMAV, 
Mitglied in der Arbeits-
rechtlichen Kommission 
WürƩemberg 
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Wenn wir – zwischenzeitlich mit vielen Anderen – der 

Überzeugung sind, dass LohnkostenweƩbewerb scha‐

det, dann stellt sich die Frage, was wir dagegen tun 

können?  

Nach unserer PosiƟon ist die logische Schlussfolge‐

rung, dass alle Beteiligten den gleichen Tarif anwen‐

den. Ziel ist also ein allgemeinverbindlicher Tarifver‐

trag für die Soziale Arbeit. Da ist dann die Frage, welcher Tarif könnte von allen Beteiligten ak‐

zepƟert werden und gibt es bereits einen Tarif, der Akzeptanz – auch in der Refinanzierung hat?  

Diakonie und Caritas sind mit 450.000 und 550.000 Mitarbeitenden die größten Wohlfahrtsver‐

bände der Freien Wohlfahrtspflege. Die Caritas hat mit ihrer AVR Caritas zwar ein eigenes Tarif‐

werk, orienƟert sich damit jedoch weitgehend am TVöD. Die anderen Wohlfahrtsverbände orien‐

Ɵeren sich oŌ auch am TVöD, zum Teil haben sie eigene Tarifverträge. Liegen Soziale TäƟgkeiten 

in öffentlicher Hand, gilt im Wesentlichen auch der TVöD.  

Auch bezüglich der Refinanzierung bestäƟgt sich immer wieder, dass der TVöD und Tarifabschlüs‐

se des Öffentlichen Dienstes akzepƟert werden. Dabei ist uns bewusst, dass dies (noch) nicht für 

alle Hilfearten der Sozialen Arbeit zutriŏ. Der TVöD ist nach unserer Einschätzung der einzige Ta‐

rifvertrag, der flächendeckend Akzeptanz, sowohl bei den Trägern und Verbänden, als auch bei 

der Refinanzierung finden kann. 

Die Vorstellung mancher Diakoniearbeitgeber, dass die AVR‐DD LeiƩarif für die Soziale Arbeit in 

Deutschland sein soll halten wir für absurd.  

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass im Bereich der verfassten Kirchen bundesweit un‐

angefochten der TVöD als Grundlage dient. Da auch im Bereich der verfassten Kirchen Soziale 

Arbeit gemacht wird, ergibt sich durch unterschiedliche Tarife auch ein (Lohnkosten‐) WeƩbe‐

werb zwischen der Kirche und ihrer Diakonie. 

Insofern sehen wir den TVöD als Grundlage für die PerspekƟve eines allgemeinverbindlichen  

Flächentarifvertrages für die Soziale Arbeit. 

 

Ulrich Maier 
Vorsitzender der AGMAV, 
Mitglied in der Arbeits-
rechtlichen Kommission 
WürƩemberg 

Infobrief  
 

Allgemeinverbindlicher Tarifvertrag  
anstelle von Lohnkostenwettbewerb  
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Anwendungstarifvertrag TVöD  
als Kirchengemäßer Tarifvertrag  
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Seitens der AGMAV vertreten wir mit unserer Strategie 

Flächentarifvertrag bereits seit vielen Jahren eine Posi‐

Ɵon gegen LohnkostenweƩbewerb. Auf dieser Grundla‐

ge haben wir in der Arbeitsrechtlichen Kommission 

WürƩemberg zum 1. Januar 2009 für die Mehrzahl der 

Kolleginnen und Kollegen in der WürƩemberger Diako‐

nie den TVöD, 2010 die „TarifautomaƟk“ – also die au‐

tomaƟsche Übernahme von Tarifabschlüssen im Öffent‐

lichen Dienst, Entgelt und Arbeitszeit betreffend – und jetzt Ende Mai die Anwendung des Tarif‐

vertrages für den Sozial‐ und Erziehungsdienst durchgesetzt.  

Unsere Strategie Flächentarifvertrag haben wir zur Strategie „Anwendungstarifvertrag TVöD“ 

weiter entwickelt, diese Strategie wurde von den Delegierten der Vollversammlung der AGMAV 

einsƟmmig beschlossen. 

Dabei ist die Idee eines Anwendungstarifvertrages TVöD keine neue Erfindung. Eine Diakonische 

Einrichtung in Niedersachsen – die Diakonie Himmelsthür – mit etwa 2000 BeschäŌigten hat be‐

reits im Herbst 2012 einen Anwendungstarifvertrag zum TVöD abgeschlossen. Wenngleich dieser 

Anwendungstarifvertrag auch auf besonderem Hintergrund zustande kam – bis dahin kam der 

TVöD dort einzelvertraglich zur Anwendung und stand so der Begegnung wirtschaŌlicher Proble‐

me im Weg – wird er vom Direktor dieser Einrichtung als „kirchengemäßer Tarifvertrag“ bezeich‐

net: 

 „… Der zwischen ver.di und der Diakonie Himmelsthür geschlossene sog. Anwendungstarifver-

trag zum TVöD-B stellt also keine Absage an das kirchliche Arbeitsrecht dar. Im Gegenteil, in der 

Präambel betonen beide Seiten ausdrücklich, dass sie diesen Vertrag als eine besondere Form des 

kirchlichen Arbeitsrechts verstehen, … Zugleich bekräŌigen beide Seiten die Zuordnung zur Lan-

deskirche und ihrem Diakonischen Werk sowie die Verpflichtung zur christlichen Nächstenliebe 

und zur Bezeugung des Evangeliums von Jesus Christus in Wort und Tat.“ 

Ulrich Maier 
Vorsitzender der AGMAV, 
Mitglied in der Arbeits-
rechtlichen Kommission 
WürƩemberg 
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Vorrangiges (gemeinsames) Ziel muss es sein, eine 

Möglichkeit zur Beendigung des LohnkostenweƩbe‐

werbes in der Sozialen Arbeit zu schaffen. 

Bei dieser Zielsetzung ist es weder verständlich noch 

nachvollziehbar, wieso immer noch ideologische Aus‐

einandersetzungen über die Wege der Arbeitsrechts‐

setzung staƪinden, also über die Frage DriƩer Weg 

oder Tarifvertrag? Die Frage ist: Wie kommen wir flächendeckend zu einheitlichen Arbeitsbedin‐

gungen?  

Die für die BeschäŌigten in Kirche und Diakonie in WürƩemberg zuständigen Landesgremien – 

LakiMAV und AGMAV – vertreten aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der 

„Wegefrage“ unterschiedliche PosiƟonen. Die LakiMAV will für die verfasste Kirche weiterhin 

den DriƩen Weg, die AGMAV will den TVöD als Anwendungstarifvertrag. Einig sind sich LakiMAV 

und AGMAV, dass Basis der Arbeitsrechtssetzung auf alle Fälle der TVöD sein muss. Dies haben 

wir zu Beginn des Jahres in einer gemeinsamen tarifpoliƟschen Erklärung zum Ausdruck ge‐

bracht (Anlage). 

Die Möglichkeit eines Anwendungstarifvertrages TVöD für die Diakonie in (Baden‐) WürƩem‐

berg wäre ein erster wichƟger SchriƩ zu allgemeinverbindlichen Tariĩedingungen und das ohne 

die Kirchlichkeit der Diakonie preisgeben zu müssen.  

Wobei es durch die Ausgliederung von Mitarbeitenden in nichtkirchliche Tochterunternehmen 

und durch die Nichteinhaltung des kirchlichen Arbeitsrechts ohnehin nicht weit her ist mit der 

Kirchlichkeit vieler diakonischer Einrichtungen. Insofern böte die Befriedung des kirchlichen Ar‐

beitsrechts für viele Einrichtungen sogar die Chance, wieder zur Kirchlichkeit zurück zu kehren.  

Grundsätzlich bedarf es bei der Festlegung künŌiger Inhalte und Wege der Arbeitsrechtssetzung 

der Akzeptanz der BeschäŌigten – bei der Idee des Anwendungstarifvertrages TVöD ist diese 

gegeben. Die Weiterführung des LohnkostenweƩbewerbs durch eigene Tarifsetzung – beispiels‐

weise durch die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR‐DD) – bedeutet die 

Weiterführung der jahrelangen Auseinandersetzung, mit allen Konsequenzen, mit allem Scha‐

den für Kirche und Diakonie. 

Ulrich Maier 
Vorsitzender der AGMAV, 
Mitglied in der Arbeits-
rechtlichen Kommission 
WürƩemberg 
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Gemeinsames Ziel:  
Lohnkostenwettbewerb beenden!  
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Tarifverträge 
sichern Krankenhausvergütung  

Ein Blick auf die Krankenpflege macht die ProblemaƟk 

anschaulich. Rund 63 Mrd. Euro gaben die Gesetzlichen 

Krankenkassen 2013 für die Krankenhausbehandlung aus. 

Das ist mehr als ein DriƩel ihrer gesamten Leistungsaus‐

gaben. Damit sollte eine gute und sichere Krankenhaus‐

behandlung für die PaƟenƟnnen und PaƟenten möglich 

sein. Doch viele Krankenhäuser klagen darüber, dass sie 

das erforderliche Personal nicht finanzieren können. Un‐

ter der an Diagnosen orienƟerten Pauschalvergütung erhalten insbesondere Pflege‐ und HilfebedürŌige oŌ 

nicht die Behandlung und Pflege, die sie brauchen. Trotz starker Zunahme der PaƟentenzahlen sank vor al‐

lem die Zahl der PflegekräŌe in Krankenhäusern konƟnuierlich. Inzwischen gibt es in keinem anderen Land 

Europas im Verhältnis zu den KrankenhauspaƟenten weniger Pflegepersonal als in Deutschland. Hierzulande 

versorgt eine Krankenpflegeperson durchschniƩlich 10,3 PaƟent/‐innen. In Norwegen sind es lediglich 3,8. 

Auch in anderen Berufsgruppen wird eingespart. Therapien fallen aus; im Reinigungsdienst sind z.T. nur 3 

Minuten für die tägliche Reinigung eines PaƟentenzimmers vorgesehen. Insgesamt fehlen 162.000 Voll‐

kräŌe, davon 70.000 in der Pflege, um eine gute und sichere Krankenhausversorgung zu gewährleisten. 

Reparaturen an der Krankenhausfinanzierung waren bislang teuer aber wenig erfolgreich. Ein 2009 für drei 

Jahre mit über 600 Mio. Euro ausgestaƩetes Pflegeförderprogramm oder die zusätzliche Krankenhausfinan‐

zierung 2013/14 von insgesamt 1,1 Mrd. Euro führten nicht zu einer Anpassung des Personals an den tat‐

sächlichen Bedarf. Das Pflegeförderprogramm erwies sich als Hort der Intransparenz. Versprochen wurde die 

Schaffung von 17.000 zusätzlichen Stellen. Letztendlich blieb es nur bei etwa der HälŌe. Ein ebenfalls 2009 

zugesagter OrienƟerungswert, eine Art Krankenhauswarenkorb, der vom StaƟsƟschen Bundesamt berechnet 

und seit 2013 angewendet wird, versagt vor allem bei den Personalkosten. Die zu geringe Personalaus‐

staƩung und die Tarifflucht von Krankenhäusern führen regelmäßig zu viel zu niedrigen jährlichen Anpas‐

sungssätzen. Damit bleibt der OrienƟerungswert, der die Budgetdeckelung im Krankenhaus ersetzen sollte, 

ohne jede Wirkung. 

Der enge Zusammenhang zwischen einer hohen Tariĩindung und einer auskömmlichen Krankenhausfinan‐

zierung wird bereits bei der KalkulaƟon der Fallpauschalen deutlich. Welche Vergütung es für eine Klinikbe‐

handlung gibt, wird in KalkulaƟonskrankenhäusern aufgrund der Echtkosten ermiƩelt. Und obwohl es sich 

bei dieser Bestandsaufnahme um Daten aus Vorjahren handelt, werden sie für die künŌige Finanzierung zu‐

grunde gelegt. ver.di will dagegen, dass Tarifsteigerungen im laufenden Jahr vollständig berücksichƟgt wer‐

den. Ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen in den Krankenhäusern ist dazu aber nicht hilfreich. 

Deshalb orienƟeren wir uns am Niveau der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst. Und wir brauchen dazu 

eine hohe Tariĩindung auf der Seite der Krankenhausträger. Als einer der größten Träger stehen die Kirchen 

und deren Einrichtungen in einer besonderen Verantwortung. Es reicht nicht aus, die mit anderen abge‐

schlossenen Tarifverträge mehr oder weniger nachzuvollziehen. Es gibt vielmehr gute Gründe alte Vorbehal‐

te aufzugeben und mit ver.di an einem Strang für gute allgemeinverbindliche Tarifverträge und für eine aus‐

kömmliche Krankenhausfinanzierung zu ziehen.  

Frank Bsirske, Bundesvorsit-
zender von ver.di, triƩ für eine 
solide Finanzierung von Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen ein – das geht nicht 
ohne einen allgemeinverbind-
lichen Tarifvertrag für alle 
Träger  
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Ein erster Schritt ist getan  
Die badische Landessynode öffnet sich  
dem Thema Tarifverträge   

Auf ihrer diesjährigen Frühjahrstagung hat die badische Lan‐
dessynode einen richtungsweisenden Begleitbeschluss zum 
neuen Arbeitsrechtsregelungsgesetz gefasst: „Die Landessyno-
de begrüßt, dass gegenwärƟg durch die EKD die Möglichkeit 
geprüŌ wird, über eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
von Tarifverträgen Branchentarife im Sozial- und Gesund-
heitssektor zu gestalten. Dabei kann nach Ansicht der Landes-
synode ein allgemein verbindlicher Branchentarif Soziales, der 
in Konsens zwischen kirchlichen und nicht kirchlichen Trägern, 
GewerkschaŌen und Diakonie entsteht, eine Möglichkeit sein, 

bessere Bedingungen für die im Dienst am Menschen arbeitenden und für die zu pflegenden und zu betreu-
enden Menschen zu erreichen. Dazu gehört auch, eine auskömmliche Refinanzierung auf sozialrechtlicher 
Grundlage zu erreichen.“  
Damit verbunden wurde auch der AuŌrag an den Oberkirchenrat und das Diakonische Werk erteilt, zu prü‐
fen, ob und für welche Bereiche der evangelischen Landeskirche in Baden und insbesondere ihrer Diakonie 
diese Ziele durch den Abschluss kirchengemäßer Tarifverträge gefördert werden können.  

Die Landessynode hat die Zeichen der Zeit erkannt. Sie nimmt unsere langjährigen Forderungen zum Ab‐
schluss von Tarifverträgen auf. Die Landessynode gibt damit den Arbeitgebern und den Gewerkschafen als 
Sozialpartner drei Jahre Zeit, ein tragfähiges Konstrukt zu verhandeln. Zeit, die wir eigentlich nicht haben, 
denn die drängenden Probleme der Personalnot, Arbeitsverdichtung und der zunehmenden gesundheitli‐
chen Belastung erfordern schnelle Lösungen. Gemeinsames Interesse der Arbeitgeber und der BeschäŌig‐
ten ist, die Diakonie zukunŌsfähig zu machen. Dazu braucht es muƟge schnelle Entscheidungen. Nachfol‐
gend fasse ich meine Überzeugung zusammen:  

 ZukunŌsfähige, die Interessen beider Seiten wahrende Arbeitsbedingungen sind nur durch Tarifver‐
träge zu erreichen. Im WeƩbewerb um FachkräŌe wird die Diakonie nur bestehen können, wenn sie 
ein aƩrakƟves und gesundheitsförderndes Arbeitsrecht schaŏ.  

 Die Veränderungen in der Arbeitswelt, in der Diakonie aber auch in der freien WirtschaŌ bringen eine 
immer höhere Belastung für die BeschäŌigten. Es ist dringend geboten, dieser Entwicklung entgegen‐
zutreten. Kirche und Diakonie werden unglaubwürdig, wenn sie schlechte Arbeitsbedingungen in der 
freien WirtschaŌ anprangern und in den eigenen Betrieben, aufgrund des strukturellen Ungleichge‐
wichts, mit der eigenen Übermacht den Kostendruck auf die Arbeitnehmer abwälzen und so selbst 
schlechte Arbeitsbedingungen schaffen.  

 Als große gesellschaŌliche Akteure, die Kirche und GewerkschaŌen sind, haben wir die Pflicht, ge‐
meinsam gegen schlechte Arbeitsbedingungen einzutreten. Dies geht nur im Schulterschluss und mit 
gegenseiƟger Anerkennung. Dazu ist aus Sicht der GewerkschaŌen der Abschluss von Tarifverträgen 
unentbehrlich.  

Deshalb ist der Begleitbeschluss der badischen Landessynode ein wichƟger erster SchriƩ in die richƟge Rich‐
tung – Richtung gute gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen auch in der Diakonie.  

Daniel Wenk 
Mitglied in der Arbeits-
rechtlichen Kommission 
Baden, Mitglied im Ge-
samtausschuss Baden 
und Leiter der AG Tari-
fentwicklung, ver.di 
AkƟver 
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Essen und Trinken hält Essen und Trinken hält   
Leib und Seele zusammenLeib und Seele zusammen  
„Was nicht zur Tat wird, hat keinen 
Wert!“ Ob Gustav Werner der Be-
gründer der BruderhausDiakonie die 
Ausgründung der Hauswirtschaft als 
Tat im Sinne 
dieser Denkwei-
se verstehen 
würde, darf be-
zweifelt werden. 
War es dem Pä-
dagogen Gustav 
Werner doch 
immer wichtig, 
dass seine 
„Kinder“ ganz-
heitlich erzogen 
werden. Gemein-
sames Wohnen, 
gemeinsames 
Essen und ge-
meinsames Ar-
beiten, alles war 
Teil des Lebens. 
Für den heutigen 
Vorstand der BruderhausDiakonie ist 
dies allerdings nicht mehr ganz so 
wichtig: Hauswirtschaft sei nicht das 
diakonische Kerngeschäft. Es wurde 
ein neues Bruderhaus gegründet: die 
BruderhausService GmbH. Diese Ser-
vice GmbH erledigt in der Folge das 
niedrige Geschäft des Kochens und 
Putzens. „Nur wenn wir diese Neben-
geschäfte billiger entlohnen als unser 
kirchliches Hauptgeschäft  können wir 
uns am Markt behaupten“, so der Vor-
stand.  
Der Vorstandsvorsitzende Pfarrer 
Bauer und seine beiden Stellvertreter 

Single und Braun könnten auch Ak-
tien oder Hedgefonds verkaufen. Das 
ist neoliberale Marktpolitik in der 
Diakonie und das hat sich Gustav 

Werner wohl nicht unter 
Taten vorgestellt. 
Von Anfang an wehrten 
sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gegen 
diese Spaltung der Mitar-
beiterschaft. Schon zu 
Beginn der Geschäftstä-
tigkeit der Service GmbH 
sammelten die MAVen 
Unterschriften und for-
derten, dass die Politik 
der Ausgründung wieder 
aufgegeben werden solle. 
Der Appell an die Lei-
tung nutzte nichts. Die 
Mitarbeitervertretungen 
gaben nicht nach. Sie 
gingen vor das Kirchen-
gericht und sie gewannen 

die meisten Verfahren. Die Juristen 
der BruderhausDiakonie versuchten 
schon gar nicht mehr in der Sache zu 
argumentieren, sie suchten nach 
Formfehlern und forderten Beweise 
für die Behauptung der Mitarbeiter-
vertretungen, dass die hauswirtschaft-
lichen Mitarbeiterinnen tatsächlich in 
die Dienstgemeinschaft integriert sei-
en. Dies zu beweisen fiel den MAVen 
meistens nicht schwer. 
   Aber die Ernüchterung für die Mit-
arbeitervertretungen und Betroffenen 
kam bald. Statt den Richterspruch 
umzusetzen und die hauswirtschaftli-

 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 

in Magdeburg wollte 
die Synode der evan-
gelischen Kirche in 
Deutschland die auf-
gebrachten Mitarbei-
ter der Diakonie beruhigen und hat 
klare Worte zum Thema Tarifflucht 
und Ausgründung gefunden.  
In Württemberg ist dies offensichtlich 
nicht angekommen. Viele hundert 
Mitarbeitende wurden in den letzten 
Jahren aus der Kirche und Diakonie 
ausgeschlossen und niemand kümmert 
es. Auch der offene Rechtsbruch, der 
durch die Nichtbeachtung der Kir-
chengerichte begangen wird, ist in der 
Landeskirche und ihrer Diakonie of-
fensichtlich kein Problem. Der Hin-
weis auf „wirtschaftliche Notwendig-
keiten“ entschuldigt alles. Einrichtun-
gen, die handeln wie die Bruderhaus-
Diakonie gefährden die Glaubwürdig-
keit von Kirche und Diakonie. Sie 
erschüttern den letzten Rest des Ver-
trauens in die Diakonie als Arbeitge-
ber. 
Wenn das Recht in der Diakonie nicht 
in der Beliebigkeit neoliberaler Fi-
nanzpolitik untergehen soll, dann ist 
es jetzt höchste Zeit zu handeln und 
die Fehlentwicklung  bei der 
„Bruderhaus Service GmbH“ rück-
gängig zu machen. 
 

W IR SIND DIAKONIE!  
 
Uli Maier  
Vorsitzender der AGMAV 

 

EXTRA 
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chen Mitarbeiterinnen wieder in der 
Stiftung BruderhausDiakonie einzu-
stellen, wurden die Beschäftigten in 
andere Einrichtungen versetzt und die 
Auseinandersetzungen begannen von 
neuem. Insbesondere der Leiter des 
Seniorenstifts Gustav Werner in 
Friedrichshafen, Ulrich Gresch, zeich-
nete sich bei diesem Rechtsbruch aus. 
Statt sich nach der gerichtlichen Nie-
derlage beim Vorstand dafür einzuset-
zen, dass die Betroffenen ordentliche 
Arbeitsverträge der BruderhausDiako-
nie erhalten, wurde nun für das Essen 
eine Cateringfirma beauftragt  Die 
Mitarbeiterinnen die bisher in der 
Einrichtung kochten, wurden entwe-
der an Apetito ausgeliehen oder sie 
wurden genötigt einen Arbeitsvertrag 
bei dieser Firma mit schlechteren Be-
dingungen zu unterschreiben.  
   Es ist eine absurde Situation in 
Friedrichshafen: In der Küche der 
BruderhausDiakonie stehen dieselben 
Menschen an denselben Töpfen wie 
vor der Fremdvergabe. Tagtäglich 
bemühen sie sich, den Bewohnern ein 
ordentliches Essen zu bereiten. Da sie 
aber jetzt für Apetito kochen, gibt 
diese Firma vor, welches Essen mit 
welchen Zutaten zu kochen ist. Ein-
richtungsleiter Gresch behauptet, dass 
die Qualität des Essens nachgelassen 
habe. Schuld daran sei aber nicht er 
oder der Vorstand oder Apetito, nein, 
schuld ist die Mitarbeitervertretung 
mit ihrer Prozessiererei!   
   Wenn die Leitung einer Einrichtung 
bindende Kirchengerichtsurteile nicht 
umsetzt, dann ist laut Gesetz der Vor-
sitzende des Aufsichtsgremiums ver-
pflichtet den Vorstand zu zwingen das 
Urteil umzusetzen. Aber Kirchenge-
setze sind nicht nur für den Vorstand 
der BruderhausDiakonie sondern auch 
für den Stiftungsrat und seinen Vorsit-
zenden Vorsitzender Prof. Martin 
Beck beliebig. Statt hier tätig zu wer-
den, werden die Mitarbeitervertreter 
öffentlich gerügt.  
   Die Beschäftigten der Bruderhaus-
Diakonie, die Mitarbeitervertretungen 
der einzelnen Einrichtungen werden 
allerding nicht eher Ruhe geben, bis 
sie sagen können: Wir sind wieder 
eine Diakonie, durch unsere Taten hat 

 Die Worte der Kirche sind eindeutig: 
2011 hat die Synode der evangeli-
schen Kirche in Magdeburg verkün-
det, dass „Diakonische Unternehmen, 
die über privatrechtliche Konstruktio-
nen in den Ersten Weg ausweichen 
wollen, müssen mit Ausschluss aus 
der Mitgliedschaft im Diakonischen 
Werk rechnen. Missstände wie Out-
sourcing mit Lohnsenkungen, erset-
zende Leiharbeit und nicht hinnehm-
bare Niedriglöhne müssen zu ernst-
haften Konsequenzen wie Sanktionen 
führen. Sie sind mit dem und im 
kirchlichen Arbeitsrecht nicht be-
gründbar.“ 
Aber offensichtlich gelten die Be-
schlüsse der Bundessynode nicht für 
das diakonische Werk Württemberg.  
Oberkirchenrat Kaufmann der Leiter 
des Diakonischen Werks Württem-
berg hat jedenfalls bis heute keine 
Anstalten gemacht, den Vorstand der 
BruderhausDiakonie dazu zu bewe-
gen,  die hauswirtschaftlichen Mitar-
beiterinnen wieder in der Diakonie zu 
beschäftigen.  

Was sagt denn nun die Kirche  
zu diesen Wirtschaftsstrategien? 

 “Zehn Forderungen zur solida-
rischen Ausgestaltung des kirch-
lichen Arbeitsrechts“ 
Kundgebung der 11. Synode der EKD  
... 
„6. Diakonische Unternehmen, die 
über privatrechtliche Konstruktionen 
in den Ersten Weg ausweichen wol-
len, müssen mit Ausschluss aus der 
Mitgliedschaft im Diakonischen 
Werk rechnen. Missstände wie Out-
sourcing mit Lohnsenkungen, erset-
zende Leiharbeit und nicht hinnehm-
bare Niedriglöhne müssen zu ernst-
haften Konsequenzen wie Sanktionen 
führen. Sie sind mit dem und im 
kirchlichen Arbeitsrecht nicht be-
gründbar. In Zukunft darf nicht der 
Sitz des Trägers, vielmehr muss der 
Ort der Einrichtung für die entspre-
chend anwendbaren Arbeitsvertrags-
richtlinien oder ein bundesweiter Ta-
rif handlungsleitend sein. Darüber 
hinaus ist eine grundlegende Redukti-
on der Anzahl der Arbeitsrechtskom-
missionen dringend erforderlich.“ 
…. 

Zeitung für Mitarbeitende in der Diakonie             Seite 2                                        EXTRA vom Dezember 2014  

Geschäftsführer Gresch: „Die Vergabe an apetito hat  … ausschließlich qualitative und 
arbeitsrechtliche Gründe..  
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Werkverträge oder doch Leihar-
beit? Jedenfalls Arbeitskräfte von 
„Fremdfirmen“ zur Erledigung 
von diakonischer Arbeit. 
Seit 2006 gibt es auch in der Bruder-
hausDiakonie Erwerbsarbeit in Form 
von ‚Fremdfirmenarbeit‘. Arbeitneh-
mer, die bei einem anderen Unter-
nehmen zu einem niedrigeren Lohn 
angestellt sind, werden in der Bruder-
hausDiakonie eingesetzt, um diakoni-
sche Arbeiten auszuführen. Bei der 
„Fremdfirma“ handelt es sich aller-
dings um ein hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der Bruderhaus-
Diakonie, die Bruderhaus Service 
GmbH, die aber nicht Mitglied des 
Diakonischen Werkes Württemberg 
ist.  
Die BruderhausDiakonie und ihre 
BruderhausService GmbH haben 

miteinander Werkverträge über in 
der BruderhausDiakonie zu erbrin-
genden hauswirtschaftlichen Leis-
tungen geschlossen. Die Mitarbeiter-
vertretungen der BruderhausDiako-
nie haben dieses „Modell“ nicht für 
rechtmäßig gehalten und haben sich 
an das Kirchengericht gewandt. Sie 
haben den Kirchenrichtern klar ge-
macht, dass auch die Menschen die 
bei der Sevice GmbH angestellt sind, 
in die Organisation der Einrichtung 
integriert sind. 
Der Kirchengerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
(KGH.EKD II – 0124/M35-06) sagt: 
Für eine kirchliche Einrichtung be-
steht nicht das Recht frei zu ent-
scheiden, ob Daueraufgaben mit 
eigenen Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen, über Dienst- oder 

Werkverträge oder mit Leiharbeitneh-
mern und Leiharbeitnehmerinnen er-
ledigt werden sollen. Diakonische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
dürfen nicht durch ständige Leiharbeit 
ersetzt werden Dies  ist mit dem Prin-
zip der Dienstgemeinschaft nicht zu 
vereinbaren. Die Mitarbeiterschaft 
darf nicht in Stammbelegschaft und 
Leitarbeitnehmer gespalten werden. 
Der Vorstand der BruderhausDiako-
nie verstößt daher nicht nur gegen 
geltendes sondern auch gegen die 
tragenden Grundprinzipien der Kirche 
oder des kirchlichen Dienstes. Die 
Herren Bauer, Single und Braun ge-
fährden damit die Kirchlichkeit der 
gesamten BruderhausDiakonie! 
 
Andrea Unterweger-Rösiger 
Geschäftsführerin der AGMAV   

 

Werkverträge oder Leiharbeit 

2004 fusionieren die Gus-
tav-Werner Stiftung und 
die Haus am Berg gGmbH 
zur BruderhausDiakonie - 
Stiftung Gustav Werner 
und Haus am Berg. Sie ist 
damit einer der größten 
Diakonie Konzerne im 
Süden Deutschlands. 
Die BruderhausDiakonie 
hat in 15 Stadt- und Land-
kreisen in Baden-
Württemberg Einrichtun-
gen und betreut und be-
gleitet rund 10.000 Men-
schen. 
Bei der BruderhausDiako-
nie und ihren Töchtern 
arbeiten rund 4.000 Mitarbeitende. 
 

Im Juli 2005 beschließt der Stiftungs-
rat der BruderhausDiakonie die Grün-
dung der „BruderhausService-GmbH 
als 100%iges Tochterunternehmen 
außerhalb der Diakonie. 
Ein Drittel aller hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungen wird von der Service 

GmbH erledigt.  
Die Personalkosten der Service 
GmbH umfassen derzeit ca. 3 % der 
Gesamtpersonalkosten. 
 

Die Gründung stößt auf viel Ableh-
nung. Innerhalb von weniger als 14 
Tagen unterschrieben ca. 1.300 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eine Peti-

tion gegen die Gründung der 
BruderhasuService GmbH. 
Schnell werden erste Mitar-
beiterinnen ohne Beteiligung 
der Mitarbeitervertretungen 
zu wesentlich schlechteren 
Bedingungen  bei der Service 
GmbH angestellt.  
Bereits 2006 klagen einige 
Mitarbeitervertretungen vor 
dem Kirchengericht. Sie for-
dern Informationen und kla-
gen ihr Recht auf Mitbestim-
mung bei den Einstellungen 
ein. Die Verfahren werden 
künstlich in die Länge gezo-
gen und offensichtlich ver-
schleppt. Auch der Anwalt der 

Arbeitgeber hat immer wieder ver-
sucht, die Verfahren durch Formalan-
träge ins Leere laufen zu lassen.  Seit-
her weitere Verfahren vor dem Kirch-
gericht. Bislang haben über 20 Ver-
fahren stattgefunden.  In den meisten 
Verfahren bekommen die Mitarbeiter-
vertretungen Recht.   

Daten - Fakten - Zahlen 

Standorte der BruderhausDiakonie   Datengrundlage: LGL, www.lgl-bw.de 
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Wir, die Mitglieder der Mitarbei-
tervertretungen der BruderhausDi-
akonie in der AGMAV fordern die 
Auflösung der BruderhausService 
GmbH und die Anstellung der Mit-
arbeitenden der BruderhausSer-
vice GmbH in der BruderhausDia-
konie. 
 

Denn WIR sind eine Dienstgemein-
schaft – WIR sind eine Kirche und 
Diakonie! 
 

Im Jahre 2005 
wurde die Bruder-
hausService 
GmbH als hun-
dertprozentige 
Tochter der Bru-
derhausDiakonie 
gegründet. 
Erklärtes Ziel der 
Gründung war es, 
hauswirtschaftli-
che Tätigkeiten, 
die bis dato von 
Mitarbeitenden der 
BruderhausDiako-
nie wahrgenom-
men wurden, nach 
und nach von Mit-
arbeitenden der 
BruderhausService GmbH auf der 
Basis von Werkverträgen ausführen 
zu lassen. 
Als wesentliche Argumente wurden 
genannt, dass hauswirtschaftliche 
Tätigkeit kein diakonisches Kernge-
schäft sei und die BruderhausDiako-
nie mit  der Vergütung nach  AVR-
Württemberg in diesem Bereich nicht 
weiter konkurrenzfähig wäre. 
 

Über 1.000 Mitarbeitende haben sich 
damals bei einer Unterschriften-
sammlung der Gesamtmitarbeiterver-
tretung innerhalb von 14 Tagen ge-
gen die BruderhausService GmbH 
ausgesprochen und die Einhaltung 
der Grundsätze der Dienstgemein-
schaft gefordert.  
 

Mittlerweile haben viele Verfahren 

vor dem Kirchengericht für mitarbei-
tervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
der Evangelischen Landeskirche und 
Diakonie in Württemberg stattgefun-
den, in denen die Mitarbeitervertre-
tungen geltend gemacht haben, dass 
die Beschäftigung von Mitarbeitenden 
der BruderhausService GmbH auf der 
Basis von Werkverträgen nicht rech-
tens ist, weil die Kolleginnen und 
Kollegen voll in die Arbeitsorganisati-

on der BruderhausDiakonie integriert 
sind. Auch wenn die Mitarbeiterver-
tretungen in vielen Fällen Recht be-
kommen haben, haben diese Verfah-
ren leider nicht zu einer Einstellung 
der betroffenen Kolleginnen und Kol-
legen in die BruderhausDiakonie ge-
führt, sondern lediglich zu deren Ver-
setzung an einen anderen Arbeitsplatz 
innerhalb der BruderhausDiakonie 
und zu neuerlichen Verfahren vor 
dem Kirchengericht. 
 

Aktuell führten mehrere Niederlagen 
der Dienststellenleitung der Altenhilfe 
Bodensee/Oberschwaben vor dem 
Kirchengericht zur Vergabe der Kü-
che im Seniorenzentrum Gustav-
Werner-Stift in Friedrichshafen an das 
Cateringunternehmen Apetito. Das 
Unternehmen führt mittlerweile in den 

Räumlichkeiten der BruderhausDia-
konie die Mahlzeitenherstellung für 
Klientinnen und Klienten der Bruder-
hausDiakonie durch. Mitarbeitende 
der BruderhausDiakonie werden an 
Apetito-Catering gestellt, unter ihnen 
auch die MAV Vorsitzende. 
 
Die AGMAV-Vollversammlung für 
die BruderhausDiakonie erklärt 
sich solidarisch mit den Kollegin-

nen in Friedrichs-
hafen und fordert 
die sofortige 
Rücknahme der 
Auftragsvergabe 
an Apetito Cate-
ring und die Fort-
setzung der Pro-
duktion der 
Mahlzeiten inner-
halb der Bruder-
hausDiakonie 
durch deren Mit-
arbeitende! 
 

Die Mitglieder 
der Mitarbeiter-
vertretungen der 
BruderhausDia-
konie wehren sich 

gegen die Auflösung der Dienstge-
meinschaft durch die Unterneh-
mensleitung.  
Sie fordern, dass entsprechend des 
diakonischen Auftrages alle Tätig-
keiten -  und dazu gehören selbst-
verständlich auch die Bereiche 
Hauswirtschaft und Technik - von 
einer organisatorischen Einheit, 
d.h. einer Mitarbeiterschaft und 
einer Dienststellenleitung im Rah-
men der Dienstgemeinschaft ausge-
führt werden. 
 

Reutlingen, den 9. Dezember 2014 
 

 
 
 
Beschlossen von den Mitarbeitervertretungen 
der BruderhausDiakonie auf der AGMAV 
Vollversammlung für die BruderhausDiakonie 
in Reutlingen am 9.12.2014  

WIR! Die Zeitung für Mitarbeitende in der Diakonie 
wurde Ihnen überreicht durch Ihre Mitarbeitervertretung 
Impressum: WIR! herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (AGMAV) im Diakonischen Werk Württemberg,   
Heilbronner Straße 180, 70191 Stuttgart, v.i.S.d.P. Wolfgang Lindenmaier 
Fon: 0711 1656 266, Fax 0711 1656 49 266, E-Mail: info@agmav-wuerttemberg.de, Homepage: www.agmav-wuerttemberg.de 

Reutlinger Erklärung:  

Für die Auflösung der BruderhausService GmbHFür die Auflösung der BruderhausService GmbHFür die Auflösung der BruderhausService GmbH   
und die Wiederherstellung der Dienstgemeinschaft in der BruderhausDiakonieund die Wiederherstellung der Dienstgemeinschaft in der BruderhausDiakonieund die Wiederherstellung der Dienstgemeinschaft in der BruderhausDiakonie   

V.l.n.r.: Uli Maier (AGMAV) übergibt die „Reutlinger Erklärung“ dem Vorstand der BruderhausDia-
konie Rainer Single, Pfarrer Lothar Bauer und Günter Braun 
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Die Reutlinger BruderhausDiakonie“, 
eine der größten diakonischen Ein-
richtungen in Baden Württemberg, 
missachtet kirchliche Regeln und ak-
zeptiert auch nicht die Rechtspre-
chung der Kirchengerichte.  
Am Dienstag den 9. Dezember 2014 trafen 
sich deshalb auf Einladung der Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen des Diako-
nischen Werks Württemberg (AGMAV) die Mit-
arbeitervertretungen der fast hundert Standor-
te des Reutlinger Diakoniekonzerns, um zu 
beraten, wie sie in Zukunft gegen Ausgrün-
dung und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
in der BruderhausDiakonie vorgehen können. 
Hintergrund ist die seit meh-
reren Jahren betriebene Po-
litik der BruderhausDiakonie, 
hauswirtschaftliche Mitarbei-
terinnen in einer Einrichtung 
zu beschäftigen, die nicht 
dem Diakonischen Werk an-
gehört. Diese Personalser-
vice GmbH bezahlt die Mitar-
beiterinnen deutlich schlech-
ter als im kirchlichen Arbeitsrecht vorgesehen.  

Die BruderhausDiakonie hat sich mit ihrer Per-
sonalservice GmbH eine außerkirchliche Toch-
ter geschaffen, deren Zweck ausschließlich 
konzerninterne, dauerhafte Leiharbeit ist.  
Da diese dauerhafte Leiharbeit verboten ist, 
wird behauptet, dass es sich bei den Arbeiten 
um Leistungen nach einem Werkvertrag han-
delt. In verschiedenen Kirchengerichtsverfah-
ren wurde festgestellt, dass die Mitarbeiterin-
nen der Hauswirtschaft in die jeweilige betrieb-
liche Organisation eingebunden sind. Sie sind 
also Teil der Dienstgemeinschaft und müssten 
deshalb einen Arbeitsvertrag bei der Bruder-
hausDiakonie erhalten.  

Allerdings hat der Vorstand der BruderhausDi-
akonie kein einziges der Kirchengerichtsurteile 
umgesetzt. 

Stattdessen wurde der klagenden Mitarbeiter-
vertretung mitgeteilt, dass die betreffende Mit-
arbeiterin in ein anderes Haus versetzt wird. 
Damit soll die Feststellung widerlegt werden, 
dass die Mitarbeiterin in die Dienstgemein-
schaft integriert sei. 

BruderhausDiakonie missachtet weiterhin  
kirchliche Regeln und Kirchengerichtsurteile 

Am Standort Friedrichshafen der Bruderhaus-
Diakonie ging der Vorstand noch einen Schritt 
weiter: um die MAV handlungsunfähig zuma-
chen wurde die Küche an die Firma Apetito 
ausgegliedert, die Mitarbeiterinnen der Bru-
derhausDiakonie und der Personalservice 
GmbH wurden per Gestellungsvertrag an 
Apetito gestellt und kochen jetzt im Auftrag 
von Apetito in ihrer alten Einrichtung. Betrof-
fen von dieser Ausgliederung ist auch die 
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, die 
dadurch ihr Amt nicht mehr wahrnehmen 
kann. 

Die Mitarbeiterschaft ist der Meinung, dass 
die Geringschätzung der Versorgung zutiefst 

unchristlich ist. Essen 
und Herberge sind zent-
rale Bestandteile christli-
cher Nächstenliebe, diese 
ausschließlich als Kos-
tenfaktor zu verstehen, 
widerspricht dem Ver-
ständnis das wir von dia-
konischen Einrichtungen 
haben.  

Auch die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland vertritt diese Position, sie fordert 
den Ausschluss von Einrichtungen, die wei-
terhin das kirchliche Arbeitsrecht durch erset-
zende Leiharbeit umgehen. Nach den Be-
schlüssen der Synode der EKD ist das Han-
deln der BruderhausDiakonie nicht mit den 
Grundsätzen der Evangelischen Kirche ver-
einbar.  

Bei dem Treffen der Mitarbeitervertretungen 
der BruderhausDiakonie am Dienstag wurde 
eine „Reutlinger Erklärung gegen Ausgrün-
dung und Werkverträge“ verabschiedet. Die-
se Erklärung wurde anschließend dem Vor-
stand der BruderhausDiakonie übergeben. 
Die Mitarbeitervertretungen hoffen durch die-
sen öffentlichen Appell auf ein Umdenken des 
Vorstandes. Sollte dies nicht geschehen, so 
wird die Verabschiedung der „Reutlinger Er-
klärung“ der Auftakt zu weiteren öffentlichen 
Aktionen sein.  
 
9.12.2014 
Wolfgang Lindenmaier (V.i.S.d.P.)   
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Aus der Presse dazu: 
Aus: Reutlinger Generalanzeiger vom 
20.12.2014 

Aus: Zollernalbkurier  vom 11.12.2014 

Rege Diskussion auf der Vollversammlung in der  
BruderhausDiakonie  in Reutlingen am 9.12.2014 
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Aus der Presse dazu: 
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Die Zuordnung der Eingruppierungstabellen 
wurde von ver.di zum 31.12. 2014 gekündigt. 
Die kommende Tarifverhandlung soll Höher-
gruppierungen zur Folge haben und damit:  
Die Aufwertung unserer sozialen Berufe, 
was Prestige und Vergütung betrifft. 
 

Was bedeutet dies für uns als Beschäf-
tigte der Diakonie Württemberg? 

Um Irritationen zu vermeiden, WIR! als Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der württembergi-
schen Diakonie haben den TV SuE 1:1 für die 
Diakonie Württemberg erkämpft und wollen ihn 
behalten!  
Die diakonischen Arbeitgeber nutzten, kaum, 
dass die Unterschrift unter dem zweiten 
Schlichterspruch trocken war, jede Gelegen-
heit die AGMAV Württemberg zu diffamieren. 
Viele haben die Mitarbeitenden nicht nur über-
geleitet, sondern mit der Überleitung herunter 
gruppiert. Erfolgte Stufenaufstiege (im TV ÖD) 
wegen den unterschiedlichen Laufzeiten der 
Erfahrungsstufen, wurden wieder kassiert (sie 
behielten z. T. bis zu 1.500 € Lohn ein, wel-
cher angeblich zu viel (wenn auch nicht vorbe-
haltlich) bezahlt wurde. 
 

Wir! sagen hierfür Danke, ist es doch ein sehr 
anschaulicher Beweis dafür, wem dieser Drit-
te, angeblich so paritätisch besetzte Weg nützt 
und wie wenig die Beschäftigten, Einfluss neh-
men können.  
 

Freiwillig werden auch die kommunalen Arbeit-
geber den Kolleginnen und Kollegen im Sozial- 
und Erziehungsdienst nicht mehr zugestehen. 
Ihr Vorteil allerdings, sie können sich organi-
sieren und schlagkräftig unter Beweis stellen:  
„Richtig gut – Aufwerten Jetzt!“, soziale Berufe 
müssen aufgewertet werden, jetzt! 
 

Wir! als Diakonie Württemberg haben den  
TV SuE 1:1 übernommen, weil er Teil des 
TVöD ist, es ist das Beste was wir auf dem 
dritten Weg tun können. WIR! wollen gemein-
sam und im engen Schulterschluss mit den 
Kolleginnen der öffentlichen Träger um einen 
guten, aufgewerteten TV SuE streiten und 
kämpfen.  
 

Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst  
(TV SuE)- Aufwertungskampagne beginnt 

Dies ist auch wegen dem Subsidiaritätsprin-
zip nur billig. 
 
Was können wir tun, damit diese Tarif-
auseinandersetzung für uns ein gutes 
Ergebnis zeitigt?  
 

 Wir können uns einbringen. In vielen 
ver.di Bezirken finden derzeit Infoveran-
staltungen statt. Im Bezirk Stuttgart gibt 
es beispielsweise am 07.02.2015 einen 
Fachtag mit dem Thema: 
„Erzieherinnen und Erzieher im Span-
nungsfeld zwischen pädagogischer Ar-
beit, Arbeitsrealität und Achtsamkeit für 
sich selbst!“ 

 Wir können unsere organisierten Kolle-
gInnen dabei unterstützen, eine  Be-
triebsgruppe zu gründen, oder die vor-
handene zu beleben 

 Wir können Flyer und Infos der Gewerk-
schaft ver.di verteilen und das Thema 
Aufwertung soziale Arbeit in unseren 
Belegschaften voranbringen und disku-
tieren 

 Wir können verschiedene eigene Aktio-
nen machen z.B. „Post it“ Aktionen  

 Wir können uns an den Aktionen von 
ver.di beteiligen, an den Demos und 
vielleicht werden wir in den SuE Einrich-
tungen auch mitstreiken, wenn ver.di 
uns dazu aufruft. 

 
Und über jede noch so kleine Aktion einen 
Bericht (am besten mit Bild) an  
andreas.wegner@ver.di.de schicken, damit 
diese dann auf der Seite „soziale-berufe-
aufwerten.de“ veröffentlicht werden können 
und unser Engagement auch dazu führt, dass 
im Blick bleibt: Neben Kitas und kommunalen 
Sozialarbeitern sind auch noch Beschäftigte 
der Behinderten- und Jugendhilfe am schaf-
fen und wirken!   
 
Martin Auerbach 
Mitglied in der  ver.di-Tarifkommission Diakonie 
Württemberg 
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ver.di Bundestarif-
kommission beschließt 
Eckpunkte der Forderung  
 
Am 18. Dezember 2014 hat die ver.di-
Bundestarifkommission die Eckpunkte der Forderung 
für die 2015 beginnende Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst mit der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) beschlossen.  
Ver.di fordert:  
 
1. Statusverbessernde Einkommenserhöhungen für die Beschäftigten im Sozial 

und Erziehungsdienst durch Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften und 
der Tätigkeitsmerkmale innerhalb der S-Tabelle im Umfang von durchschnittlich 
10 Prozent sowie zusätzliche Verbesserungen für die Behindertenhilfe. 

2. Zwingende Anerkennung aller Vorbeschäftigungszeiten bei der Stufenzuordnung.  

3. Die belegbaren Plätze, die Gruppenanzahl und die Beschäftigtenzahl müssen alter-
native Heraushebungskriterien für die Kita-Leitungen sein.  

4. Verbesserung der Eingruppierung bei nicht erfüllter Formalqualifikation (z.B. bei 
Einsatz von Sozialassistentinnen als Erzieherinnen).  

 

Konkret bedeutet dies für Beschäftigte in Kindertagesstätten: Eingruppierung  

 der KinderpflegerInnen mit staatlicher Anerkennung und vergleichbaren Beschäf-
tigten mit staatlicher Anerkennung - von EG S 5 bis zur EG S 6,  

 der ErzieherInnen und HeilerziehungspflegerInnen mit staatlicher Anerkennung 
und gleichwertig qualifizierten Beschäftigten - von EG S 10 bis EG S 13,  

 der Leitungen künftig nicht mehr nur an Kinderzahlen, sondern alternativ an der 
Anzahl der Gruppen oder der Beschäftigten in der Einrichtung zu bemessen - von 
EG S 11 bis zu einem Entgelt oberhalb der S18  

 

Zeit, sich zu organisieren und gemeinsam zu kämpfen.  
 
Für SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen soll die Eingruppierung mit der  
EG S 15 beginnen und bis über die EG S18 hinaus reichen.  
Für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen bedeutet dies, Eingruppierung 
der - Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung - von EG S 10 bis EG S 12, - der 
LeiterInnen von Ausbildungs- und Berufsförderungswerkstätten künftig nicht mehr nur an 
Plätzen, sondern alternativ an der Anzahl der Beschäftigten in der Einrichtung zu bemes-
sen - von EG S 15 bis EG S 16.  
 
Entnommen aus der ver.di Info 04/15 - Weiterführende Informationen finden sich online unter 
www.soziale-berufe-aufwerten.de und für ver.di-Mitglieder im Mitgliedernetz.  

 
Jetzt ist die Zeit. Mitglied werden! Gemeinsam Interessen durchsetzen 
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Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkei-
ten nach § 29,4 TVöD wird nicht in die AVR 
Württ. aufgenommen. 

In der Schlichtung nach dem Arbeitsrechtsre-
gelungsgesetz haben sich die Arbeitgeber 
durchgesetzt und verhindert, dass auch in der 
Diakonie gilt, was in der Landeskirche schon 
lange selbstverständlich ist. Für bestimmte 
gewerkschaftliche Aufgaben insbesondere für 
die Arbeit in Tarifkommissionen und Teilnah-
me an Vorstandstagungen gibt es im TVöD 
Dienstbefreiungen. 

Bei diesem Paragraphen geht es nicht um 
Freistellung für die vielen Gewerkschaftsmit-
glieder, sondern es geht darum, dass die de-
mokratisch gewählten Funktionsträger ihrer 
Aufgabe nachkommen können. Das trifft in der 
württembergischen Diakonie auf maximal zehn 
Personen zu. Die Arbeitgeber haben sich 
durchgesetzt, aber in Wirklichkeit haben sie 
die Schlichtung durch ihre eigene Ignoranz 
verloren. 

Die Mitarbeit in gewerkschaftlichen Gremien 
ist kein „Privatvergnügen“. Es geht nicht um 
das persönliche Engagement. Es geht um ver-
nünftige Interessensvertretung, um die praxis-
nahe Tarifgestaltung. Die Höhe der Tarife ent-
scheiden nicht die Funktionäre und Verhand-
lungsführer, sondern das Engagement und 
gegebenenfalls die Streikbereitschaft der Ba-
sis. In den Gremien muss dafür gesorgt wer-
den, dass Tarife anwendbar werden. Dies ist 
unser aller Interesse und es kann nicht sein, 
dass unsere Vertreter und Vertreterinnen in 
diesen Gremien dafür ihren Jahresurlaub ein-
setzen müssen . 

Wir haben in Württemberg eine AVR in der die 
Vergütungen des TVöD automatisch übernom-
men werden und die auch im Mantelteil eng an 
den Tarif des öffentlichen Dienstes angelehnt 
ist. Die Übernahme des Tarifvertrags für den 
Sozial- und Erziehungsdienst hat gezeigt, dass 
es wichtig wäre, die spezifischen Arbeitsfelder 
der Diakonie schon in die Tarifforderung einzu-
bringen. Beschäftigte der Diakonie in den Ta-
rifgremien der Gewerkschaft zu haben, führt 
nicht zu höheren Löhnen, sondern zu ausge-
wogeneren Tarifverträgen und praktischeren 
Tarifumsetzungen. 

Mehr als eine Schlichtung verloren 

Es gehört zu einer vorsorgenden Leitungstä-
tigkeit, die Interessen der Diakonie in mög-
lichst viele Gremien einzubringen. Ich hätte 
an gute Arbeitgeber die Erwartung, dass sie 
auf ihrer Seite im Arbeitgeberverband mitar-
beiten, dass sie aber auch daran interessiert 
sind, dass die diakonischen Themen auf der 
Arbeitnehmerseite einfließen. Stattdessen 
wurde einmal mehr mit plumpen Feindbildern 
eine Chance vertan. 

Gewerkschaften sollen nach dem Willen des 
Oberkirchenrats in der arbeitsrechtlichen 
Kommission mitarbeiten, Gewerkschaften 
treten in Württemberg gemeinsam mit dem 
Vorstand der Diakonie und der Caritas für 
Tariftreue ein, Gewerkschaften setzen in Hes-
sen zusammen mit der Kirche ein Verbot un-
nötiger Sonntagsarbeit durch, nur die diakoni-
schen Arbeitgeber haben noch nicht erkannt, 
dass ihr Feindbild schon längst in die Museen 
gehört. 

Die AGMAV hat ihren Antrag nicht durchge-
bracht, die Arbeitgeber haben die Schlichtung 
verloren!  

Originaltext TVöD § 29 (4)  

Zur Teilnahme an Tagungen kann den ge-
wählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirks-
vorstände, der Landesbezirksvorstände, der 
Landesfachbereichsvorstände, der Bundes-
fachbereichsvorstände, der Bundesfachgrup-
penvorstände sowie des Gewerkschaftsrates 
bzw. entsprechender Gremien anderer ver-
tragsschließender Gewerkschaften auf Anfor-
dern der Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis 
zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern 
nicht dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen entgegenstehen.  

Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit 
dem Bund und der VKA oder ihrer Mitglied-
verbände kann auf Anfordern einer der ver-
tragsschließenden Gewerkschaften Arbeits-
befreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt 
werden. 

In alle hier genannten ver.di - Gremien sind 
auch Kolleginnen und/oder Kollegen aus dem 
Bereich der Diakonie gewählt!  
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In der letzten Ausgabe der AGMAV Mitteilungen haben wir das 
neue Besetzungsverfahren für die *Arbeitsrechtliche Kom-
mission der Diakonie Deutschland (ARK DD) beschrieben. 
Am 15. August 2014 hat sich nun, die nach diesem Verfahren 
zusammengewürfelte Kommission konstituiert. 
 
Für die Arbeitnehmerseite arbeiten mit: 
 
Daniel Arp    Marburger Bund,  
     Schleswig Holstein 
Hans-Ulrich Barth  DAVIB, Augustinum Service  
     GmbH Stuttgart 
Angela Dickhöfer-Döring Marburger Bund, Hamburg 
Dr. Karlheinz Kurfeß    Marburger Bund, NRW/ 
     Rheinlandpfalz 
Frank Lemmer   IDM e.V. 
Jürgen Liewig   VKM Hessen und Nassau 
Rolf Lübke    Marburger Bund NRW/  
     Rheinlandpfalz 
Jörg Nagel    AGMAV Sachsen 
Michael Neunhöffer  VKM Bayern 
Andreas Ullrich   VKM Rheinland Westfalen Lippe 
Sven Sprunghofer   AGMAV Berlin-Brandenburg-
     schlesische Oberlausitz  
Thomas Zischler   AGMAV Berlin-Brandenburg-
     schlesische Oberlausitz  
 
 
Beschlüsse: 
Die AK DD hat am 8. 12. 2014 Entgelterhöhungen um 2,7 % 
beschlossen. Das gelte für alle Mitarbeitenden, ausgenommen 
die Ärztinnen und Ärzte. (Für Ärzte gelten weitgehend die Re-
gelungen des Tarifvertrag für Ärzte des TVÖD / VKA). 

Für die Einrichtungen der Altenhilfe, Rehabilitation und Ju-
gendhilfe sowie für Ambulante Dienste und Beratungsstellen 
treten die Erhöhungen ab dem 1. Juni 2015 in Kraft, für die 
übrigen Einrichtungen bereits ab dem 1. März 2015.  
Komplexeinrichtungen, die beiden Kategorien zugeordnet wer-
den können, können vom Beginn des Inkrafttretens der Erhö-
hungen durch Dienstvereinbarung abweichen.  
Auch dort müssen die Erhöhungen jedoch spätestens zum 1. 
Juni 2015 in Kraft treten. 

Außerdem wurde eine Prozessvereinbarung veröffentlicht. Es 
wurde festgehalten, worüber 2015 verhandelt werden soll. In-
halt sollen die  Regelungen der Anlagen 14 und 17 sowie des 
§ 17 AVR DD sein.              

Wir sind gespannt. 

ARK DD* konstituiert 

Kommentar zur Zusammen-
setzung der AK DD: 

 
Das - der - die  
Arbeitsrecht  
in der Diakonie 
Deutschland  
 
Die Diakonie ist weiblich: nach 
wie vor sind 70 - 80 % der Be-
schäftigten in diakonischen 
Einrichtungen Frauen. In je-
dem Fall diejenigen, die an der 
Basis arbeiten.  
In Zeiten, in denen allerorten 
über Entgeltgleichheit disku-
tiert wird und typische Frauen-
berufe nach wie vor schlechter 
bezahlt werden, wird auf Bun-
desebene das Arbeitsrecht (die 
AVR.DD) auf Arbeitnehmer/
innenseite zu 92% von Män-
nern (einer der 12 Sitze wird 
durch eine Frau besetzt) ge-
macht.  
Selbst die Arbeitgeberseite hat 
zwei Frauen in ihren Reihen. 
Bei 24 Mitgliedern steigt damit 
aber der Frauenanteil auch nur 
auf 12,5 %. 
 
Die Besetzung der Arbeits-
rechtlichen Kommission der 
Diakonie Deutschlands ist ein 
Skandal! Damit werden beste-
hende Verhältnisse zementiert 
und es bestimmen fast aus-
schließlich Männer über die 
Arbeitsverhältnisse der Mehr-
heit der (weiblichen) Beschäf-
tigten. 
 
Für den AK Gleichstellung: 
Christian Lawan,  
Ursel Spannagel 
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Gute Pflegeangebote für die 
Menschen, die Pflege brau-
chen. Gute Arbeitsbedingun-
gen für die Menschen, die 
Pflege leisten. Es ist doch so 
einfach: Gute Pflege braucht 
gute Arbeit. Wer eine gute 
Qualität der Pflege will, der 
muss für gute Arbeitsbedin-
gungen sorgen. Gute Arbeit 
und gute Pflege sind zwei Sei-
ten derselben Medaille. Es ist 
so einfach und scheinbar 
doch so schwierig: Warum 
sonst bewegt sich seit Jahren 
nichts zum Positiven in der 
Altenhilfe? Es war und ist ent-
weder von Skandalen zu hö-
ren und zu lesen („Abgezockt 
und totgepflegt“) oder es wird 
andererseits behauptet, es 
wäre im Prinzip alles in Ord-
nung: Wir hätten eine gute 
Pflege. Auffällig ist jedenfalls, 
dass bisher immer ganz wich-
tige Leute darüber diskutieren, 
schreiben oder Urteile fällen.  
Angeblich seien das ExpertIn-
nen.  

Die wirklichen ExpertInnen für 
gute Pflege – also wir Be-
schäftigten in der Altenhilfe, 
tauchen da (noch) wenig auf. 
Das muss sich ändern. Und 
das müssen wir mit verändern. 
Wir dürfen das nicht mehr den 
Trägern, den Politikern oder 
sonst wem alleine überlassen. 
Wir müssen uns einmischen, 
wir als ExpertInnen für gute 
Pflege.  

Dabei wissen wir, wie gute 
Pflege geht. Wir wissen und 
erfahren täglich, wo es fehlt. 
Und wir wissen, was wir an 
guter Arbeit brauchen, um 
auch gute Pflege leisten zu 

Eine REVOLUTION FÜR MENSCHLICHKEIT! 
Ergebnis Personalcheck in der stationären Altenpflege in Baden-

Württemberg und was sich sonst so in der Altenhilfeszene bewegt 

können. Klar ist auch, dass 
sich was grundsätzlich än-
dern muss. Dafür müssen 
wir was bewegen: Für gute 
Arbeit und gute Pflege.  

So wurden im zweiten 
Halbjahr 2014 MAVen, Be-
triebsräte und Personalräte 
aus allen Wohlfahrtsver-
bänden, bei kommunalen 
Trägern und privaten An-
bietern der stationären Al-
tenhilfe befragt:  

Erstens: Fehlen Stellen, 
um gute Pflege leisten zu 
können und wenn ja wie 
viele?  

Zweitens: Fehlen Stellen, 
um Auszubildende beglei-
ten zu können und wenn ja 
wie viele?  

Viele MAVen der Altenhilfe 
im Diakonischen Werk 
Württemberg haben sich 
daran beteiligt. Das Ergeb-
nis dieses Personalchecks 
der ver.di-Initiative Alten-
pflege in Bewegung in Ba-
den-Württemberg liegt vor 
(siehe Kasten oben). Pres-
se und Internet-TV hatten 
darüber berichtet.  

Als Schlussfolgerung wur-
de im September 2014 
dem Landtag 
(Enquetekommission Pfle-
ge) und der Pflegesatz-
kommission, die für die 
Pflegeschlüssel zuständig 
ist, die entsprechenden 
Forderungen (siehe Kas-
ten unten) übergeben.  

Aber das ist nicht alles. 
Auszubildende haben vor 
dem Landtag demonstriert 
und der Enquetekommissi-

Ergebnis Personalcheck 

 
Es fehlen in der stationären Alten-
pflege in Baden-Württemberg: 
 
 15.000 Stellen  

im Bereich Pflege 

 5.000 Stellen  
in den  Bereichen Hauswirt-
schaft, Küche, Haustechnik, 
Verwaltung 

 1.500 Stellen  
für Praxisanleitung  

Forderungen aufgrund vom 
Personalcheck 

 

1. Sofortige Erhöhung der Per-
sonalrichtwerte im Rahmen-
vertrag Ba-Wü  gem. § 75 
Pflegeversicherungsgesetz 
 

2. Personalverordnung zum  
Wohn-,Teilhabe– und Betreu-
ungsgesetz (WTBG): 
Personalschlüssel: 

Tagdienst: 1:2 

Nachtdienst: 1:25 

PDL/BQM 1:100  

Sozialdienst 1:50 
 
3. Refinanzierung der Praxis- 
 anleitung und Sicherstellung  
 der praktischen Ausbildung  
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on Pflege ihre Forderungen nach besseren 
Ausbildungsbedingen mitgeteilt. Schließlich 
hat der Personalcheck auch ergeben, dass in 
baden-württembergischen Pflegeheimen 1.500 
refinanzierte Stellen für PraxisanleiterInnen 
fehlen!  

Es gibt auch Gremien, die sich damit befas-
sen, was konkret wie verbessert werden soll, 
z.B der „Runde Tisch Pflege“ beim Sozialmi-
nisterium. Die Themen Personal, Arbeitsbedin-
gungen, Ausbildung und Tarife spielen dort 
eine zentrale Rolle.  

Zudem beteiligen/beteiligten sich KollegInnen 
an vielen Aktionen, die stattfinden bzw. statt-
fanden: Beim „Rettungspaket Altenpflege“ (Mai 
2014), „Pflege am Boden“ (seit 2013), „ Mehr 
Hände für die Pflege (2014, kath. Arbeitneh-
merInnenbewegng) und der ver.di-Initiative 
Altenpflege in Bewegung.  

Unser Ziel muss es sein, dass wir auch im 
„Bündnis für gute 
Pflege“ mit allen 
an der Altenhilfe 
Beteiligten 
(insbesondere 
Verbraucher, 
Träger, Gewerk-
schaften, Fach-
verbände) ge-
meinsam was 
bewegen, um die 
Rahmenbedin-
gungen zu ver-
bessern.  

Sie sind ein wich-
tiger Dreh- und 

Angelpunkt, um letztlich 
die Bedingungen im All-
tag für die alten Men-
schen und für uns Be-
schäftigten zu verbes-
sern. Es tut sich an vie-
len Stellen etwas: Der 
neue Mindestlohn in der 
Pflege, der ab Oktober 
2015 für neue Berufs-
gruppen in der Pflege 
(AlltagsbegleiterInnen, 
BetreuungsassistentIn-
nen) gilt. Das hilft gegen 
Lohndumping bei ent-
sprechenden Trägern. 
Des Weiteren sind 
durch Gesetze und 

Rechtsprechung die Bedingungen zur Refi-
nanzierung von Tariflöhnen eindeutig verbes-
sert worden (Pflegestärkungsgesetz: Tariflöh-
ne voll refinanzierbar).  

Diakonie, Caritas und ver.di in Baden-
Württemberg haben ein Bündnis für Tariftreue 
und Tarifstandards gegründet. Damit soll ge-
fördert werden, dass Anbieter in der Sozial-
branche die Beschäftigten nach anerkannten 
Tarifen bezahlen müssen – also zum Schutz 
vor ruinöser Lohnkonkurrenz.  

Diese kurze Aufzählung zeigt: Es bewegt sich 
was. Aber es bewegt sich nichts von alleine 
und schon gar nicht in die Richtung, in die wir 
es wollen, wenn wir uns nicht einmischen, 
wenn wir uns nicht für unsere Interessen als 
ArbeitnehmerInnen bewegen.  

 

Also macht mit, Kolleginnen und Kollegen: 

 Im Arbeitskreis Altenhilfe der AGMAV,  

 bei der Initiative Altenpflege in Bewe-
gung (Kontakt: Ivo.Garbe@ver.di.de). 

 

 

WIR sind Fachleute 
für gute Pflege!  

WIR bleiben dran! 

Damit es was wird, 
mit einer Revolution 
für Menschlichkeit.  
 

Martin Nestele 
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In der Altenpflege tut sich einiges – vielleicht 
so viel wie selten zuvor. Ablesen lässt sich das 
an vielen Stellen – von neuen Betreuungskon-
zepten über veränderte Berufsbilder bis zur 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Es sind 
nicht alles Veränderungen zum Positiven, aber 
dort, wo es Erfolge gibt, da sind diese auch ein 
Ergebnis des Engagements der Betroffenen 
und ihrer Vertretungen: Aktive Betriebs- und 
Personalräte und MAVen, die AGMAV und 
unsere Gewerkschaft Ver.di kämpfen für das, 
was wir unter guter Pflege verstehen und ge-
gen die zunehmende Verschlechterung der 
Bedingungen in der Pflege.  
 
Der Wandel 
der viel zitier-
ten Rahmen-
bedingungen 
auf dem 
„Pflegemarkt“ 
und generell 
die Ökonomi-
sierung der 
sozialer Ar-
beit sind prä-
gend, dazu 
die steigende 
Zahl älterer 
pflegebedürf-
tiger Men-
schen – und 
die Personalknappheit, die zwei Aspekte hat: 
einerseits gibt es, wie unlängst der Ver.di-
Personalcheck ergeben hat, zu wenig Stellen 
in den Pflegeheimen, andererseits wird es im-
mer schwieriger, vorhandene Stellen über-
haupt adäquat zu besetzen.  
 

Veränderte Berufsbilder  
 
Zunehmend greifbar werden konzeptionelle 
Neuerungen: weg vom großen Heim, hin zu 
kleineren Einrichtungen mit Hausgemeinschaf-
ten oder Wohngruppen – eine Folge u. a. der 
seit 2009 geltenden Landesheimbauverord-
nung. Danach dürfen neue Heime nicht mehr 
als 100 Pflegeplätze haben, höchstens 15 Be-

Personalcheck, Enquetekommission,  
Pflegestärkungsgesetz etc.  

Wohin entwickelt sich die Altenhilfe? 

wohner je Gruppe, und alle in Einzelzimmern. 
(Für bestehende Heime gibt es eine Über-
gangsfrist bis 2019, sie kann in begründeten 
Fällen auf 25 Jahre seit Inbetriebnahme ver-
längert werden.) Damit einher gehen Verän-
derungen der Arbeitsabläufe und der Aufga-
benverteilung: „Alltagsbegleiter(innen)“ oder 
„Wohnbegleiter(innen)“ – die Benennungen 
unterscheiden sich je nach Heimträger – ge-
stalten den Tag mit den Bewohner(inne)n und 
sind dabei meist auch für die Essenszuberei-
tung und andere hauswirtschaftliche Aufga-
ben sowie teils für die Grundpflege zuständig. 
Hinzu kommen die Betreuungskräfte nach § 

87 b SGB 
XI, während 
die Pflege-
fachkräfte 
sich mehr 
auf die 
Funktions-
pflege kon-
zentrieren. 
Die Idee der 
ganzheitli-
chen Pflege 
und Betreu-
ung – einst 
für viele in 
der Alten-
pflege aus-

schlaggebend für ihre Berufswahl – scheint 
passé: „Wir haben den ganzen Menschen in 
den Blick zu nehmen, aber bitte nicht im All-
tagshandeln. Da wird Ganzheitlichkeit durch 
Kooperation hergestellt, und nicht dadurch, 
dass einer alles macht“, betonte Prof. Dr. 
Thomas Klie in der Pflege-
Enquetekommission des Landtags.  
Auch die Ausbildung selbst wird sich verän-
dern: Das von der Bundesregierung für 2015 
geplante Pflegeberufegesetz wird Altenpfle-
ge, Gesundheits- und Krankenpflege sowie 
Kinderkrankenpflege zu einer 
„generalistischen“ oder „integrierten“ Pflege-
ausbildung zusammenfassen. Damit will man 
den Beruf „EU-konform“ weiterentwickeln 
(wozu übrigens auch die ebenfalls beabsich-
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tigte „Akademisierung“ der Pflege dienen soll).  
 

Neue Personalschlüssel?  
 
Bereits Realität ist das Wohn-, Teilhabe und 
Pflegegesetz (WTPG), das Ende Mai 2014 an 
die Stelle des vormaligen Heimgesetzes getre-
ten ist. Mit Spannung erwartet wird die noch 
fehlende Personalverordnung zum WTPG, die 
2015 die bisherige Heimpersonalverordnung 
ablösen wird. Die Verordnung wird quantitative 
und qualitative Vorgaben zur Personalbeset-
zung machen.  
Um Personalbemessung geht es auch bei den 
Verhandlungen über Personalschlüssel in den 
Pflegeheimen. Laut Pflegeversicherungsge-
setz (§ 75 Sozialgesetzbuch XI) müssen u. a. 
die Personalrichtwerte in einem 
„Rahmenvertrag“ zwischen den Spitzenver-
bänden der Kostenträger einerseits und den 
Verbänden der Leistungserbringer anderer-
seits – also Diakonie, Caritas, AWO, DRK und 
private Anbieter – ausgehandelt werden. Da 
dieser Rahmenvertrag seit langem unverän-
dert ist, die Anforderungen in der Pflege aber 
gestriegen sind, haben die Leistungserbringer 
Neuverhandlungen initiiert. Die Gespräche 
sind gerade in einer entscheidenden Phase. 
Laut der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Diakonisches Werk Württemberg, Eva-Maria 
Armbruster, sehen die Kostenträger zwar ein, 
dass die Personalschlüssel verbessert werden 
müssen. Die Frage ist allerdings, ob das, was 
sie anbieten, ausreicht, um die Forderungen 
unserer Trägerverbände zu erfüllen.  
 

Personalcheck stationäre Pflege 
 
Dazu, dass unsere Heimträger mit den Kassen 

auf der Grundlage starker Argumente verhan-
deln können, haben auch wir in der AGMAV 
und in unserer Gewerkschaft Ver.di beigetra-
gen – zuletzt mit dem „Personalcheck statio-
näre Pflege“ der Ver.di-Initiative „Altenpflege 
in Bewegung“: Die Umfrage unter den be-
trieblichen Interessenvertretungen ergab, 
dass in den Heimen im „Ländle“ mehr als 
20000 Stellen fehlen, um eine gute Pflege 
leisten und Azubis in der praktischen Ausbil-
dung gut begleiten zu können: etwa 15200 
Stellen in der Pflege, 5400 in der Hauswirt-
schaft und Küche, Haustechnik und Verwal-
tung sowie 1500 für Praxisanleiter(innen).  
 
Die Enquetekommission ... 
 
Die Ergebnisse des Personalchecks mit den 
daraus abgeleiteten Forderungen (deutliche 
Erhöhung der Personalrichtwerte, Personal-
verordnung mit konkreten Besetzungsregeln, 
Refinanzierung der Praxisanleitung, etc.) prä-
sentierte Ver.di öffentlichkeitswirksam vor der 
Enquetekommission Pflege des Landtags am 
26. September 2014. Ziel dieser Kommission 
ist es u. a., festzustellen, was zu tun ist, um 
eine qualitativ hochwertige Pflege dauerhaft 
sicherzustellen. Das Gremium besteht aus 15 
Landtagsabgeordneten und mehreren exter-
nen Mitgliedern und veranstaltet vor seinen 
nichtöffentlichen Sitzungen jeweils öffentliche 
Expertenanhörungen zu Themen wie „Gute 
Arbeit“, „Aus- und Weiterbildung“ oder „Pflege 
und Gesellschaft“. Zusätzlich macht jede 
Landtagsfraktion eigene Foren. So z. B. 
brachten beim Fachgespräch „Gute Pflege 
braucht gute Arbeit“ der SPD-Fraktion für die 
AGMAV Uli Maier und Martin Nestele unsere 
Forderungen nach mehr Stellen, guten Ar-
beitsbedingungen und besseren Tarifen ein. – 
Die Kommission selbst plant bis Januar 2016 
praktisch jeden Monat eine Sitzung; vor der 
nächsten Landtagswahl will sie einen Ab-
schlussbericht erstatten. Mehr dazu sowie 
Termine und Themen der Sitzungen hier:  
http://www.landtag-bw.de/cms/home/der-
landtag/gremien/ausschusse/
enquete_Pflege.html 
 
... und der „Runde Tisch Pflege“  
 
Ebenfalls auf Landesebene gibt es seit 1. De-
zember 2014 einen Runden Tisch Pflege mit 
den Spitzen der Pflegekassen, Wohlfahrtsver-
bände, Pflegeberufsverbände, Gewerkschaf-Uli Maier bei der Enquetekommission  im Landtag 
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ten und des Landesseniorenrates: 
Sozialministerin Katrin Altpeter bat 
zur Diskussion darüber, wie die Rah-
menbedingungen in der Pflege ver-
bessert und anstehende Fragen ge-
löst werden können. Beraten wird 
nun auf Fachebene in zwei Arbeits-
gruppen: 
–  eine zu Themen wie Personal, 
Arbeitsbedingungen, Ausbildung und 
Tarife;  
– eine andere zu Fragen der Pfle-
geinfrastruktur.  
Ziel ist eine Pflege-Agenda, sozusa-
gen eine „To-do-Liste“, die im Herbst 
2015 beschlossen werden soll. Beim 
ersten Treffen war auch Irene Gölz 
dabei, unsere zuständige ver.di-
Landesfachbereichsleiterin: „Hier sind 
zum ersten Mal alle Beteiligten an 
einem Tisch – das ist neu.“ Und sie 
erwartet, „dass hier mehr bewegt wird als in 
der Enquetekommission.“ Erstes konkretes 
Projekt ist die Umsetzung von Vorgaben zur 
Praxisanleitung in der Altenpflege-Ausbildung. 
 

Aktionen für die Pflege  
 
Ob Rahmenvertrags-Verhandlungen, Enquete-
kommission oder Runder Tisch Pflege: Hier 
werden Anliegen aufgegriffen, für die in der 
jüngeren Vergangenheit auch die Gremien der 
Diakonie und nicht zuletzt wir in der AGMAV 
aktiv wurden. Die im Württembergischen 
Evangelischen Fachverband für Altenhilfe 
(WEFA) organisierten Diakonie-Arbeitgeber 
hatten Mitte 2013 ein Memorandum „Pflege 
braucht bessere Rahmenbedingungen“ veröf-
fentlicht; die Diakoniestationen in Württemberg 
traten im September 2013 bei ihrer Aktion 
„Pflege fair finanzieren“ u. a. mit Autokorsos in 
Erscheinung.  
 
Die wohl größte öffentliche Wirkung freilich 
hatte der Aktionstag „Rettungspaket Altenpfle-
ge“ am 12. Mai 2014. Die AGMAV und viele 
MAVen haben sich mit eigenen Ideen und in-
haltlichen Schwerpunkten an diesem bundes-
weiten Aktionstag beteiligt und damit die Mitar-
beitenden an der Basis zur Teilnahme moti-
viert, so dass an mehr als zwei Dutzend Orten 
in Baden-Württemberg Kundgebungen mit zu-
sammen einigen tausend Menschen stattfan-
den. – Ein Teil der Aktion bestand darin, For-
derungs-Postkarten an den Bundesgesund-
heitsminister zu richten. Dabei war der Rück-

lauf aus Baden-Württemberg überproportional 
hoch – ein Indiz für die hohe Mobilisierung in 
und um unsere Pflegeheime. Die am meisten 
geäußerte Forderung war übrigens „besseres 
Gehalt“, gefolgt von „Zeitdruck abbauen“, 
„Personalsituation verbessern“ und 
„Bürokratieabbau“. 
 
 
Weitere Initiativen und Bündnisse  
 
Seit Oktober 2013 gibt es „Pflege am Boden“, 
einen unabhängigen Zusammenschluss von 
Menschen in Pflegeberufen sowie von pfle-
genden Angehörigen und Menschen, denen 
die Pflege am Herzen liegt. Gemeinsam wol-
len sie auf die Missstände der Pflege auf-
merksam machen. Vom Gesetzgeber fordern 
sie eine Reform der Pflegepolitik, die „die Si-
tuation für Pflegende, Gepflegte und Angehö-
rige nachhaltig verbessert, damit in Zukunft 
die Würde des Menschen wieder an erster 
Stelle stehen kann“. „Erkennungszeichen“ der 
Aktion ist ein Flashmob, bei dem sich Men-
schen an zentralen Orten für 10 Minuten zu 
Boden legen. So wollen sie zeigen, „dass wir 
viele sind und dass Pflege ein wichtiges The-
ma ist für uns alle“. 
 
Ein Beispiel für Aktionen aus dem Bereich der 
katholischen Kirche: Die Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB) hat in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart im Rahmen ihrer Aktion 
„Mehr Hände für die Pflege“ 13000 Unter-
schriften gesammelt und im Juli 2014 der So-

Personalcheck Altenpfleg—Übergabe der Ergebnisse  
An die Enquetekommission, links ver.di FB 3-Chef  Günter Busch  
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zialministerin Katrin Altpeter übergeben.  
 
Die breiteste Aktionsplattform für die Altenpfle-
ge ist das im Februar 2012 gegründete 
„Bündnis für gute Pflege“. Das deutschland-
weite Bündnis macht mit dem Slogan „Gute 
Pflege ist ein Menschenrecht“ auf sich auf-
merksam. Dahinter stehen inzwischen 23 Ver-
bände, darunter Caritas, Diakonie, die privaten 
Anbieter, Gewerkschaften, Berufsverbände 
sowie Selbsthilfeorganisationen mit zusammen 
mehr als 13,6 Millionen Mitgliedern. Ziel des 
Bündnisses ist, die Situation von Pflegebedürf-
tigen und Pflegenden zu verbessern durch 
maßgeschneiderte Leistungen, mehr Unter-
stützung für pflegende Angehörige, bessere 
Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie eine ge-
rechte Finanzierung.  
 
Politik, Gesetzgebung, 
Mindestlöhne  
 
Seit August 2010 hat 
Deutschland einen Mindest-
lohn in der Pflege. Dieser 
stieg zu Jahresbeginn 2015 
auf 9,40 Euro und gilt ab 1. 
Oktober auch für Betreuungs-
assistent(inn)en und Alltags-
begleiter(innen), nach wie vor 
jedoch nicht für Mitarbeitende 
in Hauswirtschaft und Tech-
nik. Bedeutsam ist dieser 
Mindestlohn aber schon des-
halb, weil sich auch unsere 
private Konkurrenz daran halten muss. Das 
betrifft erst recht den neu eingeführten flächen-
deckenden allgemeinen Mindestlohn von 8,50 
Euro in der Stunde (er gilt allerdings nicht bei 
Praktika von bis zu drei Monaten und auch 
nicht für Auszubildende und Ehrenamtliche).  
 
Tarife müssen refinanziert werden!  
 
Die jüngste Reform der Pflegeversicherung 
(Sozialgesetzbuch XI) durch das Pflegestär-
kungsgesetz I zum 1. Januar brachte zahlrei-
che Neuerungen. So etwa gibt es die zusätzli-
chen Betreuungskräfte nach § 87 b SGB XI 
nun für alle Pflegeheimbewohner(innen), nicht 
nur für solche mit erhöhtem Betreuungsbedarf. 
Daher werden in den Heimen derzeit weitere 
Betreuungsassistent(inn)en eingestellt. Auf 
Initiative von Ver.di wurde kurz vor der Abstim-
mung im Bundestag noch eine Regelung ins 
Gesetz aufgenommen, dass Tariflöhne im Be-

reich der Pflegeversicherung (Pflegekassen) 
künftig voll refinanzierbar sind. So wird das 
Pflegestärkungsgesetz hoffentlich zum 
„Tarifstärkungsgesetz“.  
Nun fehlt noch eine solche Regelung zur Re-
finanzierung von Tariflöhnen bei Leistungen, 
die in der ambulanten Hilfe von der Kranken-
versicherung erbracht werden, also im Rah-
men des SGB V. Dazu hat im Herbst 2014 
die „Arbeitsgemeinschaft Lobby“ der Sozial-
stationen von Caritas und Diakonie in Baden 
eine bundesweite Petition für eine angemes-
sene Vergütung für Pflegekräfte in der ambu-
lanten Hilfe an den Bundestag initiiert. Fast 
60000 Menschen haben sie durch ihre Unter-
schrift unterstützt (nötig gewesen wären 
50000). Das bedeutet: Der Petitionsaus-
schuss des Bundestags muss sich nun damit 
befassen.  

 
Wegweisende Urteile  
 
Auch die Rechtsprechung trägt zur Bewe-
gung in der Altenpflege bei: In einem von der 
Evangelischen Heimstiftung angestrengten 
Verfahren hat das Bundessozialgericht am 
16. Mai 2013 entschieden, dass die Zahlung 
von Tariflöhnen in einem Pflegeheim grund-
sätzlich leistungsgerecht ist und dass diese 
Aufwendungen nicht unter Rückgriff auf nied-
rigere Entgelte anderer Heime gekürzt wer-
den dürfen (BSG, Az. B 3 P 2/12 R). Damit 
soll laut Gericht der Tarifflucht und dem Lohn-
dumping entgegengewirkt werden. Als die 
Kostenträger dies nicht akzeptieren wollten, 
ging die Heimstiftung vor die zuständige 
Schiedsstelle – mit Erfolg: Die Personal- und 
Sachkosten des Heims wurden voll anerkannt 
und sogar noch ein Gewinnzuschlag (2,38 %) 
zugestanden.  
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Neue Entgeltordnung für die Pflege? 
 

Apropos Tarif: Wo bleibt die neue Entgelt-
(Eingruppierungs-)ordnung für die Pflege im 
TVöD? – Für den Sozial- und Erziehungs-
dienst gibt es eine solche schon (nämlich den 
TV-SuE), für die Pflege ist sie erst noch auszu-
handeln. ver.di hat dazu Forderungen aufge-
stellt – u. a. mindestens 3000 brutto 
im Monat für eine vollbeschäftigte 
Pflegefachkraft. Die Arbeitgebersei-
te reagierte mit der Gegenforde-
rung, dann das Gehalt der soge-
nannten Hilfskräfte bzw. Nichtfach-
kräfte abzusenken.  
Und was ist mit „neuen“ Tätigkeits-
profilen wie „Alltagsbegleitung“ oder 
„Betreuungsassistenz“? – Auch sie 
sollen laut ver.di-Expertin Irene 
Gölz in der künftigen Entgeltord-
nung abgebildet werden. Ihrer Ein-
schätzung nach werden die Ver-
handlungen mindestens das ganze 
Jahr 2015 über dauern. Und: „Wir 
müssen uns auf Unterstützung der 
Verhandlungen durch Aktionen ein-
stellen.“  
 
Für Tariftreue in der Sozial-
branche 
 

Und nochmals das Stichwort Tarif: Hier haben 
ver.di, Diakonie und Caritas trotz vieler Ge-
gensätze auch gemeinsame Interessen – und 
machen gemeinsame Sache: In ihrem im De-
zember 2014 gegründeten „Bündnis für Tarif-
treue und Tarifstandards“ fordert unsere Ge-
werkschaft gemeinsam mit den Diakonischen 
Werken und Caritasverbänden in Baden-
Württemberg von der Landesregierung Rah-
menbedingungen, die alle Anbieter 
der Sozialbranche verpflichten, ihre 
Beschäftigten nach anerkannten Tari-
fen zu entlohnen.  
 
Dranbleiben, mitmachen, einmi-
schen!  
 

Und wir? – Gerade die jüngere Ver-
gangenheit zeigt: Jammern hilft nicht. 
Wir können mehr erreichen, wenn wir 
selbst aktiv werden bzw. bleiben und 
mit guten Argumenten für eine gute 
Pflege eintreten. Das fängt an am 
Arbeitsplatz und mit der konsequen-
ten Wahrnehmung unserer Mitwir-

kungsrechte nach dem MVG, und das geht 
weiter im persönlichen Umfeld. Nicht zuletzt 
müssen wir als die wirklichen Fachleute für 
gute Pflege auf Politiker und andere Entschei-
dungsträger zugehen und dürfen hier das 
Feld nicht den Expert(inn)en aus der Wissen-
schaft überlassen.  

 
Bei allem gilt: gemeinsam sind wir stärker! 
Schließen wir uns zusammen, organisieren 
wir uns: im AGMAV-Arbeitskreis Altenhilfe, 
der sich viermal im Jahr trifft, oder bei Ver.di 
und „Altenpflege in Bewegung“, und machen 
wir mit bei den Aktionen für bessere Bedin-
gungen in der Altenpflege. Also: Dranbleiben, 
mitmachen, einmischen!  
 

Gerhard Fezer  

Infos aus erster Hand: Petra Lauria und Martin Nestele, beide aktiv 
u. a. im AGMAV-Arbeitskreis Altenhilfe und bei Ver.di, im Landtag 
zusammen mit Herbert Weisbrod-Frey (links), Bereichsleiter Ge-
sundheitspolitik im ver.di-Bundesvorstand und externes Mitglied 
der Landtags-Enquetekommission Pflege.  

Quelle Bildmaterial S. 32-36: ver.di 
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Aus der Presse dazu: 
Aus: Stuttgarter Zeitung vom 4.12.2014 
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Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung wa-
ren jahrelang eine Männerdomäne. Aber Ar-
beitsschutz und betriebliche Gesundheitsför-
derung sind geschlechtsneutral, könnte man/
frau meinen. Wenn Maßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeitsplätze angegangen werden, 
verbessern sich damit automatisch die Arbeits-
bedingungen beider Geschlechter. So lautet 
jedenfalls die gängige Auffassung. Das ist rich-
tig und falsch zugleich. In vielen Betrieben war 
und ist gerade der Arbeitsschutz – auch in den 
Mitarbeitendenvertretungen – ein 
»Männerthema«. Und damit wurden frauen-
spezifische Gesichtspunkte (ungewollt) häufig 
vernachlässigt. Arbeitsschutz und Frauen, das 
taucht bis heute häufig nur unter dem Stich-
wort Schwangerschaft auf. Ein Beispiel dafür 
ist, wenn Schwangere aufgrund der Regelun-
gen des Mutterschutzgesetzes bestimmte Tä-
tigkeiten nicht ausüben oder mit bestimmten 
Stoffen nicht arbeiten dürfen.  
 

Es kommt jedoch auch im Arbeitsschutz und 
der Gesundheitsförderung auf den Frauenblick 
an. Aus der betrieblichen Realität: In der Werk-
statt für Menschen mit Behinderung, in dem 
die Kolleginnen und Kollegen mit Maschinen 
arbeiten, ein hoher Geräuschpegel herrscht 
oder schwere Lasten zu transportieren sind, 
wird der Arbeitsschutz selbstverständlich groß 
geschrieben. Allerdings wir dabei nicht über-
legt, ob sich diese Belastungen ggf. auf Frau-
en anders auswirken  als auf Männer. Auch 
dort wo der Arbeitsschutz eine große Rolle 
spielt, werden Bedürfnisse und Interessen von 
Frauen oft nicht berücksichtigt, z.B. wird 
Schutzkleidung (Arbeitsschuhe, Handschuhe 
u.ä.) oft nur in großen Größen vorgehalten, die 
für Frauen nicht geeignet sind. 

Häufig wurden Frauen in der Vergangenheit im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz übersehen. 
»Frauenjobs« seien eben nicht so gefährlich 
wie »Männerjobs«. Tatsächlich sagen uns die 
Statistiken, dass Frauen seltener Arbeitsunfäl-
le erleiden und anerkannte Berufskrankheiten 
bekommen. Blicken wir etwas genauer hin, 
stellen wir fest, dass im Katalog der Berufs-
krankheiten überwiegend Berufskrankheiten 
zu finden sind, die eher mit typischen 
»Männerarbeitsplätzen« verbunden sind.  Fol-
gen psychischer Belastungen in psychosozia-

Betriebliche Gesundheitsförderung und  
Chancengleichheit für Frauen und Männer 

len Berufen kommen bei den Berufskrankhei-
ten nicht vor. 
 

Nicht nur im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
als einem Aspekt der Gesundheitspolitik kom-
men Frauen zu kurz. Mensch gleich Mann, so 
lautet die Gleichung allgemein im deutschen 
Gesundheitssystem. So werden Arzneimittel 
in aller Regel an Männern zwischen 20 und 
40 Jahren getestet und Dosierungsempfeh-
lungen an »ihm« orientiert. Krankheiten wie 
der Herzinfarkt werden in Lehrbüchern aus-
schließlich anhand männlicher Symptome 
beschrieben. Dabei sind Herzinfarkte die häu-
figste Todesursache von Frauen, wie der 
Frauen-Gesundheitsbericht der Bundesregie-
rung 2001 feststellt. 
 

Die menschengerechte Ausgestaltung der 
Arbeitswelt bedeutet gesunde Arbeitsplätze 
für Männer und Frauen. Chancengleichheit 
und betriebliche Gesundheitsförderung soll-
ten nicht als zwei getrennte Politikfelder be-
trachten werden ! Die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen beider Geschlechter sollten in den 
Mittelpunkt gestellt werden. Es ist erforderlich 
zu überlegen, wie die durchaus unterschiedli-
chen Arbeitsbedingungen beider Geschlech-
ter , verbessert werden können. Und dazu 
braucht es Frauen und Männer, die sich ein-
mischen! 
 

Frauen und betriebliche Gesundheitsförde-
rung, das heißt, den Blick nicht nur auf den 
Betrieb zu richten. Auch die den Geschlech-
tern außerhalb der Erwerbstätigkeit zuge-
schriebenen Rollen und Aufgaben müssen im 
Blickpunkt stehen. Für viele Kolleginnen be-
ginnt nach der Arbeit der zweite Teil des Ar-
beitstags. Wie selbstverständlich sind sie ne-
ben Beruf noch für Haushalt und Familie zu-
ständig. Daraus resultieren Belastungen, die 
wiederum auf ihre berufliche Tätigkeit zurück 
wirken. Geschlechtergerechte Gesundheits-
förderung muss das ganze Leben von Män-
nern und Frauen im Blick haben. 

Damit Präventions- und Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen bei den jeweiligen Ziel-
gruppen 
ankommen, von diesen angenommen werden 
und die gewünschte Wirkung entfalten kön-
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nen, müssen  
 alle Maßnahmen bei der Vorbereitung, 

Planung, Durchführung und der Ergeb-
nismessung daraufhin überprüft werden, 
ob sie die Lebenswelten von Frauen und 
Männern angemessen berücksichtigen; 

 spezifische Potentiale von Frauen und 
Männern für die Prävention und Gesund-
heitsförderung ausgelotet werden; 

 Zugangswege und Methoden geschlech-
tergerecht ausgestaltet werden;  

 gezielte Maßnahmen dort entwickelt 
werden, wo Frauen und/oder Männer 
einen Nachholbedarf haben. 

Dabei sollte sowohl eine Verhältnisorientierung 
als auch eine Verhaltensorientierung in ge-
sundheitsfördernden Interventionen Berück-
sichtigung finden. Insbesondere sollten Res-
sourcen gestärkt werden, um gesundheitsori-
entierte Einstellungen, Kompetenzen und Ver-
haltensweisen zu fördern. 

 

Die Mitarbeitendenvertretung hat eine Mitbe-
stimmung nach § 40 b) MVG bei „Maßnahmen 
zur Verhütung von Unfällen und gesundheitli-
chen Gefahren“ und muss in diesem Rahmen 
beim betrieblichen Gesundheitsschutz mitbe-
stimmen. Hier kann sie das Thema mit einbrin-
gen. Zudem hat die Mitarbeitendenvertretung 
über das Initiativrecht nach § 47 MVG die 
Möglichkeit, Dinge zum betrieblicher Gesund-
heitsschutz auf den Weg zu bringen. Diese 
Möglichkeit sollte die Mitarbeitendenvertretung 
nützen. 
 

Unter folgenden Links finden sich Informatio-
nen zum Thema Frauen- und Männergesund-

heit 
 Chancengleichheit in der betrieblichen 

Gesundheitsförderung 

http://netzwerk-chancengleichheit.org/
news/uploads/Dokumente/Broschren/
Gesundheitsbroschre.pdf 

 Betriebliche Gesundheitsförderung für 
Frauen und Männer am Beispiel Stress 

http://www.ergo-online.de/html/service/
download_area/HBS-BGF-Stress.pdf 

 Betriebliche Gesundheitsförderung für 
Frauen und Männer am Beispiel Stress 

www.arbeitnehmerkammer.de/cms/
upload/.../Bremen_Buentgen.ppt  

 Gesundheitsstatus und Gesundheitsrisi-
ken von Frauen und Männern 

http://www.bmfsfj.de/doku/
Publikationen/genderreport/01-
Redaktion/PDF-Anlagen/kapitel-
acht,property%3Dpdf,bereich%
3Dgenderreport,sprache%3Dde,rwb%
3Dtrue.pdf 

 Männer, Gesundheit, Gesundheitsför-
derung: Eine vernachlässigte Perspekti-
ve 

http://www.sgw.hs-magdeburg.de/
eumahp/exemple1/exemple2/Modul03/
yhtml/pdf/maenner-gf.pdf 

 Dokumentation des 6. gemeinsamen 
Präventionskongresses des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit und der Bun-
desvereinigung Prävention und Ge-
sundheitsförderung e. V. am 28. Juni 
2013 in München 

http://www.bvpraevention.de/cms/
index.asp?
inst=bvpg&snr=9430&t=Kongressdoku
mentation 

 Betriebliche Gesundheitsförderung - 
Anmerkungen aus der Geschlechterper-
spektive 

http://www.bvpraevention.de/bvpg/
images/.../
praesentation_workshop_2.pdf  

 www.frauengesundheitsportal.de 

 www.maennergesundheitsportal.de 
 
 

Für den AK Gleichstellung 
Ursel Spannagel 
Christian Lawan  
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Gesetzliche Feiertage, die auf einen Werktag fallen 

Im Geltungsbereich von Teil 3.2 
(Krankenhäuser) und Teil 3.3 (Betreuung) der 
AVR-Wü/I gibt es eine Regelung, die schon 
2010 und 2011 zum Tragen kam und in der 
Zwischenzeit schon wieder vergessen wurde. 
einmal Zeit braucht, dass sie in der Praxis an-
kommt.  

Als Werktage betrachten wir normalerweise 
die Tage von Montag bis Freitag – das Wo-
chenende wird als arbeitsfrei betrachtet, wenn 
auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen 
an diesen Tagen regelmäßig arbeiten müssen. 
Und für diese gibt es eine gesonderte Rege-
lung. 

 

Rechtsgrundlage 

Nach § 49 Teil 3.2. und Teil 3.3 AVR-Wü/I ver-
mindert sich für alle Mitarbeitenden, die 

 regelmäßig nach einem Dienstplan ein-
gesetzt sind, 

 der Wechselschicht – oder Schichtarbeit 
an sieben Tagen in der Woche vorsieht 
(die Bezahlung einer Schicht- oder 
Wechselschichtzulage ist keine Voraus-
setzung), 

und die an einem gesetzlichen Feiertag, 
der auf einen Werktag fällt, 

 arbeiten müssen oder 

 nicht wegen des Feiertags, sondern 
dienstplanmäßig nicht zur Arbeit einge-
teilt sind und deswegen an anderen Ta-
gen der Woche ihre regelmäßige Ar-
beitszeit erbringen müssen 

die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit. 

 

Feiertage, die auf einen Werktag fallen 
(bzw. gefallen sind) 
 

Im Jahr 2014 fiel der 1. November auf einen 
Samstag.  

Das heißt, dass allen Mitarbeitenden, die die 

o.g. Voraussetzungen erfüllen, für diese Tage 
ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit um 
ein Fünftel ihrer arbeitsvertraglich vereinbar-
ten Wochenarbeitszeit reduziert bekommen 
müssen.  

Im Jahr 2015  betrifft dies den 3. Oktober und 
den 26. Dezember. 
 

Umsetzung des tariflichen Anspruchs 

Soweit in Einrichtungen im Geltungsbereich 
der AVR-Württemberg/I diese Regelung noch 
nicht umgesetzt worden ist, muss die Mitar-
beitervertretung auf die Umsetzung hinwir-
ken.  

Definition Werktag 

Als Werktage gelten alle Kalendertage, die 
nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind 
(§ 3 BUrlG). 

Definition gesetzlicher Feiertag  

Die gesetzlichen Feiertage werden von den 
Ländern festgelegt, vereinzelt auch vom 
Bund. Keine gesetzlichen Feiertage sind der 
24.12. und der 31.12.. 

Definition Wechselschichtarbeit  
(§ 7 Abs. 1 AVR-Wü/I) 

Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach ei-
nem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechsel-
schichten vorsieht, bei denen Beschäftigte 
längstens nach Ablauf eines Monats erneut 
zur Nchtschicht herangezogen werden. 
Wechselschichten sind wechselnde Arbeits-
schichten, in denen ununterbrochen Tag und 
Nacht, werktags, sonntags und feiertags ge-
arbeitet wird.   

Definition Schichtarbeit  
(§ 7 Abs. 2 AVR-Wü/I) 

Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan, der einen regelmäßigen Wech-
sel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um 
mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten 
von längstem einem Monat vorsieht, und der 
innerhalb von mindestens 13 Stunden geleis-
tet wird.  
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Reisekostenordnung und Steuerrecht 
Tagegeld und steuerrechtliche Verpflegungsmehraufwandspauschalen  

bei Dienstreisen 

Für Mitarbeitende der Diakonie gilt die Reise-
kostenordnung des Oberkirchenrats (AVR-Wü 
Teil 3.1 § 44, Teil 3.2. § 57, Teil 3.3 § 54). Bis-
her hat sich die Reisekostenordnung bei den 
Tagegeldern an den steuerrechtlichen Pau-
schalen für Verpflegungsmehraufwendungen 
orientiert. 
 
Das Steuerrecht hat sich zum 01.01.2014 
dahingehend geändert, dass es hier nur noch 
zwei (statt bisher drei) unterschiedliche Pau-
schalen für Verpflegungsmehraufwendungen 
gibt: 
 

bei Dienstreisen mit einer Abwesenheit 

 von mehr als 8 Stunden bis 24 Stunden 
(ohne Übernachtung)   12 € 

 bei über 24-stündiger Abwesenheit 
 24 € 

 
Die Reisekostenordnung des OKR behält in 
§ 9 die alten (am bisherigen Steuerrecht orien-
tierten) Beträge  
 
bei Dienstreisen mit einer Abwesenheit  

 von mindestens 8 Stunden    6 € 

 von mindestens 14 Stunden 12 € 

 für jeden vollen Kalendertag  24 € 

 
bei.  
 

Der rückwirkende Anspruch der Mitarbeiten-
den für den 1. November ist grundsätzlich ein 
individualrechtlicher Anspruch und muss von 
den Mitarbeitenden selbst geltend gemacht 
werden, außer es gelingt der Mitarbeitervertre-
tung, das Thema rückwirkend kollektivrechtlich 
zu regeln.  

Für die Geltendmachung findet Ihr auf der AG-
MAV-Webseite eine Vorlage , die Ihr den Mit-
arbeitenden zur Verfügung stellen könnt.  

Die Mitarbeitenden sollten Ihren Anspruch für 
den 1. November möglichst rasch geltend ma-
chen, da hier die (kurze) Ausschlussfrist von 6 
Monaten nach § 37 Abs. 1 Satz 2 gilt (das 
heißt in diesem Fall bis 30.04.2015). 

 

Ursel Spannagel 

Vorsitzende Tarifausschuss  

Das heißt, Mitarbeitende erhalten bei Dienst-
reisen zwischen 8 und 14 Stunden weiterhin 
ein Tagegeld in Höhe von 6 €.  
Den Unterschiedsbetrag zur steuerrechtlichen 
Pauschale für Verpflegungsmehraufwendung 
in Höhe von 6 € können/müssen Mitarbeitende 
bei Ihrer Steuererklärung geltend machen. 
 
Bitte informiert Eure Kolleginnen und Kolle-
gen! 
 
 
Für den Tarifausschuss der AGMAV 
Ursel Spannagel 
 



A
G

M
A

V
 M

itt
ei

lu
ng

en
 N

r.
 1

0
9 

 v
om

 J
an

ua
r 

2
01

5
 

43 

Es bleibt nichts wie es war ….. 
Urlaubsberechnung bei Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit 

Immer wieder wechseln Kolleginnen und Kol-
legen mitten im Urlaubsjahr (= Kalenderjahr) 
von einer Vollzeitbeschäftigung in eine Teil-
zeitbeschäftigung. … und immer wieder stellt 
sich die Frage, wie das mit Urlaubsansprü-
chen aus der Vollzeitbeschäftigung ist. 
 
Bisher wurde der bereits (während der Voll-
zeit) entstandene Urlaubsanspruch im Verhält-
nis zu der Zahl der bisherigen und neuen Ur-
laubstage gekürzt. Diese Kürzung ist nach 
dem Beschluss des Europäischen Gerichts-
hofs vom 13.06.2013 - C-415/12 nicht zuläs-
sig. 
Die während der Vollzeitbeschäftigung erwor-
benen Urlaubstagen bleiben auch dann in vol-
lem Umfang erhalten, wenn die Teilzeitbe-
schäftigung an weniger Tagen als bisher in 
der Woche auszuüben ist. 
 
Beispiel 
Eine Mitarbeiterin arbeitet bis 30.04. fünf Tage 
pro Woche, ab 01.05. nur noch drei Tage pro 
Woche. Von ihrem Urlaubsanspruch von 30 
Tage hat sie bis April nur fünf Tage (von 10 
Tagen) genommen. Aus dieser Zeit hat sie 
also einen Resturlaubsanspruch von weiteren 

fünf Tagen. Dieser Resturlaubsanspruch 
bleibt erhalten, er darf nicht nachträglich ge-
kürzt werden. 
Der Urlaubsanspruch ab Mai wird anteilig be-
rechnet, d.h. sie erhält 3/5 von den 20 Ur-
laubstagen einer Vollbeschäftigten, das sind 
12 Tage in der 3-Tage-Woche. Damit hat sie 
ab Mai noch einen Urlaubsanspruch von 17 
Tagen. 
 
Dies gilt nicht, wenn es der Mitarbeitenden 
vor dem Wechsel möglich war, ihren Ur-
laub zu nehmen und sie ihn bewusst nicht 
realisiert hat. 
 
http://www.dgbrechtsschutz.de/recht/
arbeitsrecht/urlaub/keine-rueckwirkende-
kuerzung-des-urlaubs-nach-wechsel-von-
vollzeit-zu-teilzeit/ 
oder 
http://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/
personal-tarifrecht/eugh-keine-
urlaubskuerzung-bei-wechsel-von-vollzeit-in-
teilzeit_144_190014.html 
 
Ursel Spannagel 
Vorsitzende Tarifausschuss 
 

Wenn wir schon die Schlichtung verloren haben (siehe S. 28), die uns eine angemessene Frei-
stellung für Gremienarbeit bei ver.di ermöglichen würde, dann sei an dieser Stelle zumindest der 
Hinweis auf die diakonische Zusatzregelung für „Arbeitsbefreiung“ gestattet: 
Im § 29 AVR Wü/ I (und analog in § 11 Abs. 5 der AVR DD) ist geregelt,  
(4) Anstelle von § 29 Abs. 4 TVöD wird bestimmt: 
Zur Teilnahme an Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kirchentages und des Deutschen Katho-
likentages kann Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern nicht 
dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 
 
Also: Auf nach Stuttgart zum Kirchentag! 
 

3. - 7. Juni 2015 
 

Mehr Infos, auch zu unseren Aktionen in der nächsten WIR! 

Kirchentag 2015 in Stuttgart 
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AGMAV-Vollversammlung am 4. Dezember 2014 

 Begrüßung 

 Gäste (LakiMAV: Reinhard Haas, KDA 
(Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt):  
Romeo Edel, ver.di: Irene Gölz 

 Andacht, Sabi-
ne Handl-Bauer 

 Formalien, es 
wurde rechtzei-
tig eingeladen, 
die Beschlussfä-
higkeit wurde 
festgestellt, über 
Anträge infor-
miert, die Tagesordnung festgestellt und 
das Rederecht der Gäste bestätigt.  

 
Vor dem Tätigkeitsbericht hat die Vollver-
sammlung kurz innegehalten und Dieter Grä-
ter gedacht. Er ist am 9. September nach 
schwerer Krankheit gestorben. Dieter war 
MAV-Mitglied bei der Evangelischen Heimstif-
tung und zwei Amtsperioden Mitglied im AG-
MAV-Vorstand. 
 
Top 1 Tätigkeitsbericht von Uli Maier und 
Andrea Rösiger: 
 
Uli Maier: 
 
   Tarifstrategie 
 

 Die strategische Positionierung ist wichtig 
für die anstehende Änderung des ARRG  

 Grundlage ist der Beschluss der VV vom 
Dez. 2013 zur Strategie Anwendungstarif-
vertrag TVöD. Er wurde ohne Gegenstim-
men beschlossen. Das ist wichtig für die 
Argumentation gegenüber AG und Synode. 

 „Bündnis für Tariftreue und Tarifstandards 
für die Sozialwirtschaft in Baden- 
Württemberg“.  Gemeinsame Verlautbarung 
von Caritas, Diakonie und ver.di 
„Lohnkostenwettbewerb schadet, Anerken-
nung und weitere Verbreitung Flächentarife, 
faire Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen 
und entsprechende Refinanzierung“ die 
Pressekonferenz zur gemeinsamen Positio-
nierung findet am  8.12. statt. 

 ARK-DD - Anfrage an die AGMAV nach Mit-

arbeit im Fachausschuss 
(Beratungsgremium MA-Seite). AGMAV hat 
abgelehnt, da keine Einflussnahme auf 
AVR-DD möglich ist und wir die ARK nicht 
für legitimiert halten. 

 
   Sozialpolitische Aktivitäten 
 

 Fachgespräch SPD zu Enquetekommission 
Pflege 
Beteiligung Personalcheck Altenpflege 

 
   Problematische Bestandssiche-
 rungsverfahren 
 
 Bestandssicherungsverfahren bei wirt-

schaftlichen Problemen von Einrichtungen 
sind in Buch V AVR-Wü festgelegt. Grund-
lagen sind: Transparenz, ein Sanierungs-
konzept und die Einhaltung des kollektiven 
Rechts.          

 Tendenz: Bestandssicherung durch Ge-
haltsabsenkung als   „Selbstbedienungs-
laden“: „Mir geht es schlecht – ich brauch 
Dein Geld“ 

 Bericht über den Verlauf verschiedener 
Verfahren 

 
 Notfonds fordert/unterstützt Abbau von 

ZVK-Arbeitsplätzen  
(Diakoniearbeitsplätzen) und Ausgliede-
rungen in nichtdiakonische Töchter! 

 Am Notfonds beteiligt: Synode, OKR, 
DWW. Es gab/gibt Gespräche am 22.10. 
und 10.12. Forderung der AGMAV: Ge-
meinsames Verfahren Notfonds – Be-
standssicherung (siehe ESiF) 

 Offizielle Stellungnahme Landesskirche zu 
Ausgliederung, Gestellung in 
nichtdiakonische Tochterunternehmen 

 
    Fortbildungsarbeit 
 

 für 2014 gab es 754 Anmeldungen.  
 Das Fortbildungsheft 2015 ist verschickt. 

Es sind 47 Fortbildungsveranstaltungen 
geplant. Neben MVG-, AVR-Wü und an-
deren speziellen Themen für kommendes 
Jahr, ist mit 5 Fobis ein Schwerpunkt die 
AVR-DD. Ende 2015/Anfang 2016 gibt es 
drei Fortbildungen für Wahlvorstände 
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   Öffentlichkeitsarbeit 
 

 Insbesondere hervorgehoben wurde die 
Kampagne und Aktivitäten zu Synode 
(ARRG-Änderung) und die ständige Aktua-
lisierung des Internetauftritts. 

 
  AGMAV-Ordnung/Beirat für die AG 
 MAV 
 

 VV Dezember 2013: Diskussion VS, erwei-
terter VS über Möglichkeit eines Beirates 

 zustimmende Voten zu Überlegungen, An-
regungen sind eingearbeitet, Abstimmung 
in der Vorstandsklausur im September. 

 wegen der Verankerung der AGMAV im 
MVG ist eine Änderung der AGMAV Ord-
nung erforderlich. 

 Änderung AGMAV-Ordnung, incl. Möglich-
keit Beirat wird Anfang 2015 vorbereitet 
und dann in die VV zur Beschlussfassung 
eingebracht. 

 
 
Andrea Rösiger: 
 
Bericht über die Arbeit der  
Geschäftsstelle: 
Die Geschäftsstelle berät und unterstützt den 
AGMAV-Vorstand in seiner Arbeit z.B bei allen 
Punkten, die Uli Maier eben in seinem Re-
chenschaftsbericht ausgeführt hat.  
 
1. Das sind insbesondere: 
 Die Erarbeitung der Stellungnahmen der 

AGMAV zur Änderung des Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes 

 Die Stellungnahme der AGMAV zur Ände-
rung der Wahlordnung und der Ausfüh-
rungsbestimmungen des OKR zum 
MVG.Württemberg 

 Der Vortrag in der Anhörung vor dem 
Schlichtungsausschuss nach dem ARRG 
bzgl. unseres Antrags auf Freistellung un-
ter Fortzahlung des Entgelts für gewerk-
schaftliche Verpflichtungen am 2. Okto-
ber 2014. 

 Die Erstellung unseres Jahresberichts 
2013/2014, der als Beiblatt zum Jahresbe-
richt des DWW veröffentlicht wird. 

 
2. Die Einführung und Umsetzung des TV 
SuE 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit war sicherlich 
die Beratung der Mitarbeitervertretungen im 
Zuge der Überleitung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst. 
Hier haben wir zwei Beratungstage am 18. 
und 19. September 2014 durchgeführt, an der 
über 160 Mitarbeitervertreterinnen und –
vertreter teilgenommen haben. In diesem Zu-
sammenhang haben wir Arbeitshilfen und 
Materialien erstellt und den MAVen für die 
Praxis zur Verfügung gestellt. Derzeit haben 
wir zwei Mitarbeitervertretungen in der Bera-
tung, die kurz vor dem kirchengerichtlichen 
Verfahren stehen.  
Im Rahmen der Umsetzung des TV SuE wur-
den zum Teil falsche Eingruppierungen zum 
Nachteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
festgestellt und mussten korrigiert werden. 
Vielfach ist allerdings auch festzustellen, dass 
die Arbeitgeber die Überleitung in den TV Su-
E dazu benutzen, insbesondere im Bereich 
der Werkstätten für behinderte Menschen – 
gewollte und zugesicherte übertarifliche Ein-
gruppierungen oder übertarifliche Zulagen 
abzubauen und einzelvertraglich wieder auf 
das Tarifgefüge zurückzuführen. Das hat aber 
nichts mit der Überleitung in den TV SuE und 
dessen tariflicher Bezahlung zu tun. 
Der Beschluss zur Überleitung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes wurde von der AK-
Württemberg am 28. Mai 2014 gefasst und 
zwar entsprechend den Vorgaben des 
Schlichtungsausschusses nach dem 
MVG.Württemberg rückwirkend zum 01. Feb-
ruar 2014. Zwischenzeitlich ist die Zeit aber 
weitergelaufen und die Stufenaufstiege wur-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspre-
chend dem bisherigen System auch weiterhin 
gewährt. Dier AGMAV ist der Auffassung, 
dass hierdurch ein Vertrauensschutz begrün-
det wurde, die Stufenaufstiege wurden nicht 
etwa vorbehaltlich einer Beschlussfassung 
durch die AK-Württemberg zum TV SuE ge-
währt, sondern endgültig. Daher sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis zur Be-
schlussfassung durch die AK-Württemberg 
am 28. Mai 2014 ihre Stufenaufstieg erhalten 
haben, geschützt und von dieser höheren 
Stufe aus überzuleiten. Dies darf ihnen unse-
rer Auffassung nach nicht weggenommen 
werden. Die Arbeitgeber haben diese aller-
dings ab 01.Februar 2014 rückgeführt und mit 
den Bezügen des Monats November abgezo-
gen. Hierbei wurde uns mitgeteilt, dass nicht 
unerhebliche Rückzahlungen verrechnet wor-
den seien. 
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Hierbei ist festzustellen, dass die Arbeitgeber 
an dieser Stelle ihre eigene, unserer Meinung 
nach rechtsfalsche Umsetzung einzelvertrag-
lich durchdrücken, und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ihre Ansprüche individual-
rechtlich geltend machen müssen. 
 
4. Beratungsarbeit der Geschäftsstelle  
Wir unterstützen und beraten die Mitarbeiter-
vertretungen in ihrer Arbeit, begleiten sie in 
den Verfahren vor dem Kirchengericht für mit-
arbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten, 
führen Fortbildungen durch und informieren 
Euch durch Artikel in den AGMAV-
Mitteilungen. 
 
Juristische Schwerpunkte der Beratungsarbeit 
in der Geschäftsstelle waren insbesondere  
 
 Einarbeitung der seit 1.1.2014 neu für den 

Bereich des MVG.Wü geltenden Verfah-
rensvorschriften des Beschlussverfahrens 
nach dem Arbeitsgerichtsgesetz 

 (Auswirkungen auf die Antragstellung der 
Mitarbeitervertretungen) 

 Anfragen zu Wahlen bzw. Nachwahlen  
 Beendigungsdruck bis hin zu Kündigungen 

von älteren bzw. erkranken Mitarbeitenden  
 Fragen zur Personalgestellung  
 Beratung der MAVen wegen Druck 

von Seiten der Dienststellenleitung 
eine Dienstvereinbarung zur Füh-
rung von Personalentwicklungsge-
sprächen zu unterzeichnen  

 Beratung bei untersagter Teilnahme 
von Mitarbeitervertreterinnen bzw. 
Mitarbeitervertretern an MVG-
Fortbildungen 

 
Wir nehmen zunehmend wahr, dass 
MAVen übergangen werden und wenn 
MAVen ihre Rechte bzw. die der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einfordern, 
sie einen enormen Druck – bis hin zu 
Drohungen mit Kündigungen von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern seitens des Ar-
beitgebers erfahren.  
 
Nicht nur im individualrechtlichen Bereich spü-
ren wir die Macht und Mächtigkeit der diakoni-
schen Arbeitgeber, sondern auch auf der kol-
lektiven Ebene im Bereich der Anwendung 
des Tarifrechts. Wir  erfahren eine Aufsplitte-
rung der Dienstgemeinschaft durch die An-
wendung unterschiedlichen Arbeitsvertrags-

rechts bzw. Ausgründungen zu Zwecke der 
Tarifflucht.  
 

Beispiel BruderhausDiakonie – Es wurde 
ausführlich zu den Vorgängen in der Bruder-
hausDiakonie berichtet. Christian Lawan hat 
den Bericht ergänzt, es wurde für die Teilnah-
me an der Vollversammlung der BHD gewor-
ben – siehe hierzu Berichte und WIR-Extra 
vorne. 
 
5. Die „Verselbständigung“ der AGMAV 
und die damit einhergehende Unabhängigkeit 
vom DWW nach der Änderung des MVG 
nimmt Formen an und wir denken, dass wir 
dies bis Anfang des kommenden Jahres er-
reicht haben. Wir sind froh über diese Ent-
wicklung, ist doch die Zusammenarbeit mit 
dem DWW aufgrund der Interessengegensät-
ze nicht immer störungsfrei abgelaufen. Es 
folgte ein anschauliches Beispiel. 
Zum Schluss noch ein von Margot Käßmann 
anlässlich ihres Einführungsgottesdienstes 
zur Landesbischöfin in Hannover: 
 

„Die Kirche hat die Menschen aufzurich-
ten und nicht kleinzuhalten. Wir brau-
chen Menschen mit Rückgrat und Wi-
derstandskraft, mit Würde.“ 

TOP 2 Änderung ARRG 
 
  Entwurf OKR für Synode zum ARRG
 Änderungsgesetz: 
 

 keine Zustimmung zum ARGG-EKD !!  
  - Wichtig: Damit keine Geltung von  
    § 16 ARGG-EKD! 

 Verweis auf §§ 3 bis 14 ARGG-EKD – 
grundsätzlich kirchengemäße Verfahren 
mit Arbeitsrechtlicher Kommission oder 
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Tarifvertrag 
 Ausführungen ARRG jedoch nur mit Ver-

fahren Arbeitsrechtliche Kommission 
 AK soll künftig tarifliche Regelungen oder 

Tarifverträge für anwendbar erklären 
 Dies ersetzt grundsätzlich das derzeitige 

betriebliche Wahlrecht, DV §36a entfällt 
 Beteiligung Gewerkschaften und Mitarbei-

terverbände in der AK bei 
entsprechendem Organisationsgrad mög-
lich.  
  - Diakonie:  
  - bei etwa 7000 Mitglieder 1 Sitz  
    anstelle AGMAV 
           - bei mind. 500 Mitglieder 1 zu- 
     sätzlicher Sitz (Aufstockung) 

 
   Position AGMAV: 
 

 Anwendungstarifvertrag TVöD, allgemein-
verbindlicher Flächentarifvertrag als Ant-
wort auf Lohnkostenwettbewerb 

 Keine Zustimmung zum ARRG-EKD, kein 
Vorrang AVR-DD 

 Öffnung Arbeitsrechtssetzung für Tarifver-
trag – zumindest Begleitbeschluss der Sy-
node zu allgemeinverbindlicher Flächenta-
rifvertragslösung 

 
  Position Diakoniearbeitgeber: 
 

 Zustimmung ARRG-EKD und damit Vor-
rang AVR-DD: 

  Synode soll Vorrang AVR-DD in ARRG 
beschließen (dies wäre erneut materieller 
Eingriff seitens der Synode anstelle Rege-
lung des Verfahrens der 
Arbeitsrechtssetzung!) 

 ARK-DD soll beschließen, wenn jemand 
AVR-DD anwenden will, bei 
Neugründungen AVR-DD-Anwendung ohne 
AK-Zustimmung 

 Gewerkschaften/Mitarbeiterverbände sollen 
zumindest die Hälfte der AN-Sitze in der AK 
erhalten – „ARRG streiksicher machen“! 

 im Wesentlichen 2 Interessen: AVR-DD 
und „Streiksicherheit“ 

 
  Aktivitäten im Vorfeld und während  
 der Synode 
 

 2 Runde Tische im OKR, 3 Gespräche mit 
DWW/AG 

 gemeinsame Tarifpolitische Stellungnahme 
mit LakiMAV 

 Gespräche mit allen 4 synodalen Ge-

sprächskreisen 
 KDA-Tagung am 17.11. 
 offizielle Stellungnahme an OKR (auch an 

Synodale) 
 2 Wochen lang Infobriefe an Synodale 

und als NL (keine Abmeldung!) 
 Präsenz nahezu während der gesamten 

Synode, am Dienstag (Einbringung) 80 
Kolleginnen und Kollegen! – T-Shirt-Aktion 
 viele gute Gespräche 

 
  Einschätzung OKR/Synode 
 

 kein (erneuter) Eingriff Synode in materiel-
les Recht (Festlegung Vorrang AVR-DD) 

 Im Wesentlichen am Einbringungsentwurf 
festhalten, jedoch: 

 Durchgängig Voten, eigentliches Problem 
ist Lohnkostenwettbewerb aufgrund Wett-
bewerb und Markt in der Sozialen Arbeit – 
Thema Wert Sozialer Arbeit! 

 
Derzeitiger Stand:  
 

 Arbeitgeber bekommen ihre Forderun-
gen nicht durch  

 AGMAV-Position  
kein Vorrang AVR-DD kann nach 
derzeitiger  Einschätzung durch-
gesetzt werden, keine Öffnung für 
TV, jedoch breites Verständnis für 
Thema Lohnkostenwettbewerb 

 
  Weiteres Vorgehen 
 

 Verweisung Gesetzentwurf in Rechtsaus-
schuss, Anhörung Beteiligte im 
Rechtsausschuss (voraussichtlich April, 
Rechtsausschuss will in Ruhe und gründ-
lich beraten) 

 weitere Beratung in Synode demnach frü-
hestens Sommersynode 2. bis 4.7.), 
evtl. Herbstsynode (23. bis 25.11.) 

 Weiterhin Überzeugungsarbeit für Richtig-
keit unserer Strategie FTV: 

 Anhörung Rechtsausschuss 

 synodale Gesprächskreise (z.B. MV 
OK) 

 nach Möglichkeit Synodale vor Ort 
ansprechen 

 Gemeinsame Erklärung Caritas, Dia-
konie und ver.di in B-W „Bündnis für 
Tariftreue und Tarifstandards für die 
Sozialwirtschaft in B-W“ nutzen 
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Nach der Mittags-
pause begrüßten 
wir Herrn Profes-
sor Hartmut 
Kreß.  

Hartmut Kreß ist 
Professor an der 
Uni Bonn. Er lehrt 
dort evangelische 
Theologie mit dem 
Schwerpunkt Sozi-
alethik.  

Herr Kreß hat sich intensiv mit der neuesten 
Rechtsprechung zum Arbeitsrecht in den bei-
den Kirchen beschäftigt. 

Unter dem Titel: „Kirchliches Arbeitsrecht im 
Konflikt mit Grundrechten von Arbeitnehmern. 
Eine zwiespältige Bilanz nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts“ referierte Profes-
sor Kreß über die Tendenzen die sich aus 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zum kirchlichen Arbeitsrecht ergeben. Nach 
Professor Kreß hat das Bundesverfassungs-
gericht  mit diesem Urteil den Sonderweg der 

Kirchen auf lange Sicht zementiert. Hinter-
grund des Urteils war die Entlassung eines 
Chefarztes eines katholischen Krankenhau-
ses, der nach seiner Scheidung erneut heira-
tete. Das Gericht bestätigte die Rechtsauffas-
sung der katholischen Kirche, dass sie ihr Ar-
beitsrecht auch zu Lasten der Beschäftigten 
nach kirchlichen Moralvorschriften regeln kön-
ne. 

Außerdem, so Professor Kreß, wurde in die-
sem Urteil die sogenannte Dienstgemeinschaft 
als zentraler Begriff für das kirchliche Arbeits-
recht zu Grunde gelegt. Ausgehend vom Be-
griff der Dienstgemeinschaft untersuchte Pro-
fessor Kreß das Verhältnis der Kirchen insbe-
sondere der evangelischen Kirche zu den 
Grundrechten. Die Bilanz fiel sehr negativ aus. 
Die Dienstgemeinschaft, so Professor Kreß 
sei eher eine „Dienstherrschaft“. 

Den Vortrag von Professor Hartmut Kreß kann 
man unter: http://www.sozialethik.uni-bonn.de/
kress/vortraege/t_bundesverfassungsgericht-
4.12.2014.pdf nachlesen. 
 
 

Berichte aus den Arbeitskreisen 

Im Jahr 2014 hat sich der Arbeitskreis der 
Krankenhäuser zweimal getroffen, einmal im 
Paul-Lechler-Krankenhaus (Tropenklinik) in 
Tübingen und im Herbst  in den Fachkliniken 
Mariaberg in Gammertingen. In der Sitzung im 
Oktober wurden Jörg Härdtle vom Diakoniekli-
nikum S-Hall und Martin Oesterle vom PP.RT 
zu den Sprechern des Arbeitskreises gewählt. 
Wir freuen uns, dass wieder MAV-Mitglieder 
des Bereiches Verantwortung für den Arbeits-
kreis übernehmen wollen.  
Durch die wechselnden Orte, in denen sich 
der Arbeitskreis trifft, ist es für alle Teilneh-
menden immer hochinteressant, wie sich die 
MAV-Arbeit in der gastgebenden Einrichtung 
gestaltet. So ist dies immer ein Schwerpunkt 
des Arbeitskreises. Im Alltag beschäftigt die 
Mitarbeitervertretungen politische Vorgaben, 
die massive Auswirkung auf die Kliniken ha-
ben, bspw. die fehlende Personalbemessung 
und auskömmliche Krankenhausfinanzierung 

wie dies  auch von Ver.di seit langem gefordert 
wird. Die psychiatrischen Kliniken müssen sich 
aktuell darüber hinaus damit auseinanderset-
zen, ob nun auch in diesem Fachgebiet Fall-
pauschalen eingeführt werden. 
Der Arbeitskreis hat sich vorgenommen auf 
der AGMAV-Homepage präsenter zu werden. 
Im Moment sammeln wir Kurzbeschreibungen 
aller MAVn von Krankenhäusern um die Ver-
netzung voranzutreiben. Wir bitten alle Mitar-
beitervertretungen, die dies noch nicht getan 
haben, uns eine Kurzbeschreibung ihres Kran-
kenhauses zu schicken. Auf der Homepage 
sollen zukünftig auch Artikel und Pressemel-
dungen veröffentlicht werden, die speziell für 
die Mitarbeitervertretungen der Kliniken inte-
ressant sind.  
Das nächste Mal trifft sich der AK Kranken-
häuser am 25.3.2015 im PP.RT - Reutlingen.  
Wer bisher keine Einladung erhält und gerne 
im Arbeitskreis mitarbeiten will, sollte sich bei 
der Geschäftsstelle melden.  
 

Hanno Zinßer 

AK Krankenhäuser 
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Die Themen, mit denen sich der Arbeitskreis 
Gleichstellung befasst, können regelmäßig 
den AGMAV-Mitteilungen entnommen werden. 
So gab es in Heft 108 einen Artikel zum The-
ma Beschäftigungsverbote während der 
Schwangerschaft, in Heft 107 zum Thema Se-
xuelle Belästigung am Arbeitsplatz und in die-
sem Heft betrachten wir den betrieblichen Ge-
sundheitsschutz unter Genderaspekten. Dem 
AK Gleichstellung ist es wichtig, dass die The-
men mit denen sich die Gleichstellungsbeauf-
tragten beschäftigen, auch in die MAV-Arbeit 
in Einrichtungen einfließt, die nicht im AK ver-
treten sind. Wir würden uns natürlich auch 
freuen, wenn diese Veröffentlichungen Anlass 
für weitere Kolleginnen und Kollegen wäre, 
zum AK Gleichstellung zu kommen. 
 
In der Zwischenzeit ist es selbstverständlich 
geworden, dass es zum Internationalen Frau-
entag am 8.März eine WIR! für alle Mitarbei-
tenden in der Diakonie gibt. Der AK Öffentlich-
keitsarbeit erstellt diese WIR! nach Vorlagen 
von Mitgliedern des AK Gleichstellung und hat 
damit viel Arbeit. Hier zeigt sich aber auch, 
dass Gleichstellung nicht von Einzelnen um-
gesetzt werden kann, sondern dass es von 
allen (in diesem Fall vom AGMAV-Vorstand 
und vom AK Öffentlichkeitsarbeit) mitgetragen 
und unterstützt werden muss.  
Auch machen immer mehr Mitarbeitendenver-
tretungen zum 8. März Aktionen (oft in Zusam-
menarbeit mit ver.di) in ihren Einrichtungen. 
 
Weniger erfolgreich waren wir in diesem Jahr 
mit der Durchführung einer Fachvollversamm-
lung für Gleichstellungsbeauftragte: zum The-
ma Entgeltgleichheit langfristig geplant und 
vereinbart, sprangen uns die Referentinnen 
und Referenten nach und nach ab. Uns blieb 
nichts anderes übrig, als die Fachvollver-
sammlung zu canceln. Ein neuer Anlauf, we-
nigstens für Herbst 2014 eine Fachvollver-
sammlung zum Thema “Prekäre Arbeitsver-
hältnisse“ zu planen, scheiterte daran, dass 
ein Teil der angefragten Referentinnen und 
Referenten gar nicht auf die Anfrage reagierte 
und uns die Zeit davon lief. Da wir eine 
„ordentliche“ Veranstaltung machen wollen, 
haben wir uns nun dazu entschlossen, lang-

fristig fürs Jahr 2015 zu planen und hoffen, 
dass es uns gelingt, kurz vor Ende der Amts-
zeit eine gute Veranstaltung auf die Beine zu 
stellen. 
 
Im Fortbildungsprogramm der AGMAV für 
2015 wird es (nach 2013) wieder eine Fortbil-
dung für Gleichstellungsbeauftragte geben. 
Wenn es uns gelingt, eine/n Referent/in zum 
Thema Männer- und Frauengesundheit mit 
Blick auf den betrieblichen Gesundheits-
schutz zu gewinnen, wollen wir dieses Thema 
vertiefen. Ziel wäre es, Genderaspekte beim 
Gesundheitsschutz auch in den Einrichtungen 
zu verankern. Darüber hinaus wollen wir uns 
allgemeinen Fragen der Gleichstellung in dia-
konischen Einrichtungen widmen und auch 
auf Themenstellungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eingehen. 
 
Die Termine für die Sitzungen des AK Gleich-
stellung findet Ihr auch aktuell auf der AG-
MAV-Webseite. Hier steht auch zu vielen 
Gleichstellungsthemen ausführliche Material 
zu Verfügung. 
 
Wer am AK teilnehmen möchte und noch 
nicht im Verteiler aufgenommen ist, kann sich 
bei der AGMAV-Geschäftsstelle oder direkt 
bei Christian Lawan 
(christian.lawan@bruderhausdiakonie.de) 
oder Ursel Spannagel 
(ursel.spannagel@bruderhausdiakonie.de) 
melden. 
 
Für den AK Gleichstellung 
Christian Lawan und Ursel Spannagel 
 
 
Termine für 2015 
 

Freitag, 30.01.2015 
Freitag,   8.05.2015 
Freitag, 16.10.2015  
 
Fachvollversammlung Gleichstellung:  
 

Freitag 20.11.2015   
 
Hinweis: 
 

Die nächste WIR zum Internationalen Frauen-
tag wird gerade vorbereitet und geht dem-
nächst in den Versand. 
Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, mit 
welchen Aktionen ihr sie dann in euren Ein-
richtungen verteilen wollt. 

AK Gleichstellung 
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AK Lehrkräfte 

Tarifrunde 2015 Tarifvertrag –Länder 

Für angestellte Lehrkräfte an diakonischen 
Einrichtungen gilt in Sachen Entgelt nicht die 
AVR sondern der TV-L (Tarifvertrag Länder).   

Für die kommende Tarif- und Besoldungsrun-
de 2015 fordern ver.di und GEW eine lineare 
Entgelterhöhung um 5,5% mit einem Min-
desterhöhungsbetrag von 175€. Die Laufzeit 
soll 12 Monate betragen. Vor allem für die un-
teren Lohngruppen bedeutet der geforderte 
Mindestbetrag von 175€ eine deutliche Steige-
rung. Die Tarifverhandlungen für den öffentli-
chen Dienst der Länder starten am 16. Febru-
ar 2015 in Berlin. 

In der kommenden Tarifrunde sind GEW und 
ver.di auf die solidarische Unterstützung von 
uns diakonischen Kolleginnen und Kollegen 
angewiesen. Nur 10.000 Lehrkräfte sind im 
öffentlichen Dienst angestellt. Hingegen arbei-
ten 20.000 Lehrkräfte an Privatschulen und 
ein Großteil davon in der Diakonie. Über an-
stehende Aktionen werdet ihr rechtzeitig von 
der AGMAV informiert.  

 

Tarifliche Entgeltordnung (L-ego) Lehr-
kräfte  

Diakonische Lehrkräfte im Angestelltenverhält-
nis profitieren zwar von Tarifabschlüssen mit 
allgemeinen Entgelterhöhungen, es konnten 
jedoch immer noch keine Eingruppierungs-
richtlinien für angestellte Lehrkräfte verhandelt 
werden. Die Eingruppierung wird seit 1961 bis 
heute einseitig  durch Richtlinien vom Arbeit-
geber festgelegt. In Baden-Württemberg wer-
den hierzu die Eingruppierungsrichtlinien des 
Finanzministeriums zugrunde gelegt. Über 
Jahrzehnte gab es für dieses Vorgehen eine 
gewisse Akzeptanz, da die Arbeitgeber/innen 
Regelungen erließen, die angestellte Lehrkräf-
te mit Beamtinnen und Beamten gleichstellten. 
In den 80er Jahren schwand die Akzeptanz, 
da mit der einseitigen Regelungsmacht der 
Arbeitgeber/innen im großen Umfang Haus-
haltssanierungen auf Kosten der angestellten 
Lehrkräfte gesteuert werden konnten. So ver-
dienen Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis 
bei gleicher Qualifikation deutlich weniger als 

verbeamtete Lehrkräfte. 

Seit Jahren verhandeln Gewerkschaften mit 
der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der) über eine tarifliche Entgeltordnung. Auch 
mit den letzten Tarifabschlüssen konnte keine 
Einigung erzielt werden. Nach anderthalbjäh-
riger Verhandlungspause finden seit Septem-
ber 2014 wieder Verhandlungen statt. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht sicher, ob vor 
dem Start der kommenden Tarif- und Besol-
dungsrunde eine Einigung erzielt werden 
kann.  

 

Neue Arbeitszeitverordnung für Lehr-
kräfte 

Zum 1.August 2014 ist die neue Lehrkräfte 
Arbeitszeitverordnung in Kraft getreten. Sie 
löst die Verwaltungsvorschrift „Arbeitszeit der 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen“ ab. Be-
troffen sind Regelungen zu Anrechnungsstun-
den und Freistellungen, Teilzeit, Urlaub, 
Dienst- und Arbeitsunfähigkeit.  

 

Beispiele der neuen Arbeitszeitverord-
nung: 

- Für alle Schularten ist nun festgelegt, dass 
es unterrichtsähnliche Tätigkeiten gibt und 
wie diese mit dem Deputat verrechnet wer-
den. Unterrichtsähnliche Tätigkeiten können 
z.B. sein, die Betreuung einer AG, Hausauf-
gabenbetreuung, Förderunterricht etc. Diese 
Tätigkeiten werden in Abhängigkeit vom Auf-
wand für Vor- und Nachbereitung auf das De-
putat angerechnet. Jedoch ist in der Arbeits-
zeitverordnung nicht festgelegt, was unter-
richtsähnlich ist und wer darüber entscheidet, 
ob die Anrechnung 1:1, 1:1,5 oder 1:2 auf die 
Deputatstunde erfolgt.  

- Die zu unterrichtenden Einheiten sind in der 
Regel 45 Minuten lang. Wenn sich die Dauer 
der Unterrichtseinheit jedoch verringert oder 
erhöht, verändert sich auch die Unterrichts-
verpflichtung der Lehrkraft entsprechend. 
Wenn beispielweise an einer Schule be-
schlossen wird, dass zukünftig die Unter-
richtsdauer nur 40 Minuten anstatt 45 Minu-
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ten dauert, hat die unterrichtende Lehrkraft 
plötzlich Unterrichtsminuten übrig. Bei einem 
Deputat von 25 Stunden, wären das 125 Minu-
ten/Woche. Die übrige Zeit kann z.B. für För-
derunterricht oder Hausaufgabenbetreuung 
eingesetzt werden. Problematisch wird es, 
wenn sich durch die Erhöhung der Unterrichts-
stunden auch der Vor- und Nachbereitungs-
aufwand erhöht.  

-Die Altersermäßigung wird verschoben. Voll-
beschäftigte können  zukünftig erst ab dem 
vollendeten 60.Lebensjahr eine und ab dem 
62.Lebensjahr zwei Stunden Altersermäßi-
gung erhalten. Teilzeitbeschäftigte erhalten 
zukünftig die Altersermäßigung anteilig.  

- Die Stunden für das allgemeine Entlastungs-
kontingent wurden insgesamt um ca.14% ge-
kürzt. Beim allgemeinen Entlastungskontin-
gent handelt es sich um Freistellungen für be-
stimmte Tätigkeiten z.B. für die Verwaltung 
von Fachräumen und Lehrmitteln. An öffentli-
chen Schulen kann die Gesamtlehrer/
innenkonferenz mitentscheiden, wie diese 
Freistellungen verteilt werden. An Privatschu-
len kann die Schulleitung alleine festlegen, wie 
viele Stunden sie für Leitungsaufgaben, Ver-
waltung oder andere zusätzliche Tätigkeiten 
vergeben möchte. Damit kann sie auch über 
das vom Regierungspräsidium zugewiesene 
Entlastungskontingent hinaus gehen. Die zu-
sätzlich vergebenen Stunden gehen dann von 
der Unterrichtsversorgung ab. 

- In der neuen Rechtsverordnung gibt es keine 
Regelung mehr zur sog. Kooperationszeit. In 
dieser Kooperationszeit haben innerhalb der 
Gesamtarbeitszeit z.B. Teambesprechungen 
und Konferenzen stattgefunden. Die Koopera-
tionszeit hat in der Vergangenheit oft zu Miss-
stimmungen und Auseinandersetzungen ge-
führt, da einige Schulleitungen die Kooperati-
onszeit zur „Präsenzzeit“ mit Anwesenheits-
pflicht umgedeutet haben, d.h. die Lehrkräfte 
mussten sich in der Schule aufhalten, auch 
wenn keine Kooperation oder Konferenzen 
stattfanden. Wenn sich zukünftig öffentliche 
Schulen dazu entschließen Kooperationszei-
ten einzurichten, muss dies in der Gesamt-
lehrer/innenkonferenz beraten und beschlos-
sen werden.  

 

An öffentlichen Schulen gilt die sogenannte 
Konferenzordnung. Diese Konferenzordnung 
räumt der Gesamtlehrer/innenkonferenz wich-

tige Mitberatungs- und Mitbestimmungsrege-
lungen z.B. beim Thema Verteilung des Ent-
lastungskontingents oder Kooperationszeiten 
ein. An diakonischen Privatschulen gilt die 
Konferenzordnung nicht. Das Lehrer/
innenkollegium kann mit seiner Gesamtlehrer/
innenkonferenz die Schulleitung zwar bera-
ten. Diese ist aber nicht an deren Beschlüsse 
gebunden.  

 

Umso wichtiger ist die Rolle der MAV. Diese 
hat in Sachen Arbeitszeit ein umfangreiches 
Mitbestimmungsrecht. Dieses sollte die MAV 
bei allen Fragen rund um das Thema neue 
Arbeitszeitverordnung geltend machen. 

 

Der Arbeitskreis 
Lehrkräfte trifft sich 
in der Regel zwei 
Mal jährlich in un-
terschiedlichen dia-
konischen Einrich-
tungen. Teilneh-
men können alle 
MAV-Mitglieder 
aus diakonischen 
Einrichtungen mit 
angeschlossener 
Schule. Wir be-
sprechen im AK-L meistens ein lehrerspezifi-
sches MAV Schwerpunktthema und aktuelle 
Fragestellungen aus der MAV-Arbeit.   

 

Das nächste Treffen des Arbeitskreises Lehr-
kräfte findet  

am 28.4. um 9:30  

in der GEW Silcherstr. 7 

70176 Stuttgart  

statt.  

 

Nähere Infos können bei Frauke Reinert er-
fragt werden 

Frauke.Reinert@niko-mav.de 

 

Für den Sprecherkreis des AK-Lehrkräfte 

Frauke Reinert 
Mitglied im AGMAV-Vorstand 
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Zwei Mal in jedem Halbjahr tagt der Arbeits-
kreis der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen. Der geplante Termin am 27. Juni fand 
leider nicht statt, zuerst hatten wir Verwirrun-
gen mit der Raumbuchung und dann in Folge 
zu wenige Anmeldungen. Wir treffen uns re-
gelmäßig in verschiedenen diakonischen Ein-
richtungen und die JAVen organisieren ge-
meinsam mit der MAV das Treffen. Am 17. 
Oktober tagte dann der AK JAV im Schöneck 
in Schwäbisch Hall. 

Es kamen bis auf eine JAV lauter neugewähl-
te Vertreter/innen. Damit war schnell klar, 
dass wir wenig an den bisherigen Themen 
weiterarbeiten, sondern vorrangig die vielen 
Fragen besprechen, die neugewählte JAVen 
so haben. Was kann ich und was darf ich, wie 
funktioniert die Arbeit gut? Welche Erfahrun-
gen gibt es, was führt zum Ziel und welche 
Ziele haben wir überhaupt? 

Immer kommen auch Fragen rund ums The-
ma Arbeitszeit. Die meist jungen Kolleginnen 
nehmen dann Antworten und Anregungen mit 
in die Einrichtungen und bringen sie in die 
MAV-Arbeit ein. Denn das ist eins der ersten 
Dinge, die gelernt werden: ohne gute Zusam-
menarbeit mit der MAV gelingt keine gute  
JAV-Arbeit. 

Vertiefend auf die vielen Fragen eingehen und 
auch gemeinsam Strategien entwickeln, wer-
den wir wieder bei der jährlichen Fortbildung 
für JAVen von 01. – 02. April 2015 in Stutt-
gart Feuerbach. 

Eine Bitte an die MAVen: Bitte informiert eure 
JAV über die Fortbildung und unterstützt sie 
bei der  Kostenübernahme, Anmeldung und 
Organisation. 

Die Arbeitskreise 2015 sind wie folgt geplant: 

Freitag, 20.02.2015 voraussichtlich im BhZ 
Stuttgart 
Freitag, 26.06.2015 voraussichtlich im Karl 
Gerols Stift Vaihingen/Enz 
Freitag, 16.10.2015 voraussichtlich in der Dia-
konie Stetten 

Die Themen werden uns sicher nicht ausge-
hen. Wir setzen uns weiter ein für echte Mitbe-
stimmungsrechte wie im BetrVG auch für JA-
Ven in der Diakonie, ebenso wie für gute Aus-
bildungsbedingungen. Auch die Umsetzung 
des Mindestlohns wird sicher im nächsten AK 
Thema sein und weiter die vielen Fragen, Er-
fahrungen und Probleme die von den JAVen 
eingebracht werden. 
 

Für den AK JAV: 
Sonja Gathmann 

AK Jugend– und Auszubildendenvertretung (JAV) 

Regionalversammlungen 
Nord:  
Dienstag, 05.05.2015 
Dienstag, 13.10.2015  
 
Süd: 
Dienstag, 05.05.2015 
Dienstag, 13.10.2015  
 
Ost: 
Donnerstag, 07.05.2015 
Donnerstag, 15.10.2015  
 

West: 
Dienstag, 12.05.2015 
Donnerstag, 15.10.2015 4 
 

Vollversammlung 
Donnerstag, 16.07.2015 
Donnerstag, 03.12.2015  
 
 
Bitte beachtet auch die Ergänzungen aller  
Termine und Fortbildungen auf der AGMAV
-Webseite. 

Termine 
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Günter Busch hatte am 29. September ins 
Foyer in die Theodor Heuss Straße 2 eingela-
den. Mit seiner Familie, mit vielen Kolleginnen 
und Kollegen, mit ver.di Ehrenamtlichen, mit 
Freunden feierte er seinen Abschied aus dem 
Berufsleben. Günter Busch, stellvertretender 
ver.di Landesbezirksleiter und Fachbereichs-
leiter geht in Rente. 

Es gab viele Reden, aber nicht die übliche 
Lobhudelei wie bei vielen anderen Abschieds-
veranstaltungen. Es waren herzliche Re-
den, die von der gemeinsamen Zeit, von 
gemeinsamen Kämpfen, gemeinsamen 
Erfolgen, aus lustigen Episoden und einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit erzählten. 
Leni Breymaier holte weit aus und be-
schrieb Günters Werdegang, sie hatte 
nicht nur viele Erinnerungen sondern hat-
te auch in seiner Akte gestöbert. Dabei 
wurde mir auch wieder klar, warum sich 
Günter so gut in der Kirchenszene  aus-
kennt. Davon haben wir in der Diakonie 
immer gut profitiert. Günter Busch war oft 
Gast auf unseren AGMAV Versammlun-
gen, Redner bei unzähligen Demonstrati-
onen und hat unseren ersten Diakonie-
Streik in Württemberg organisiert. Er 
konnte die kompliziertesten Zusammen-

hänge erklären und nachvollzieh-
bare Schlüsse daraus ziehen, mit 
denen er mich und andere oft 
überzeugt und mitgenommen hat. 

Am meisten beeindruckt hat mich 
bei der Verabschiedungsfeier Gün-
ters eigene Rede. Deutlich wurde, 
dass er sich zwar auf die Zeit im 
„Ruhestand“ freut, ihm aber auch 
manches fehlen wird. Er erzählte, 
dass er sich vorgenommen habe, 
seine Zeit nach der 4X4 Regel des 
Esslinger Philosophen Wolfgang 
Fritz Haug einzuteilen.  
Die geht in etwa so: Der Tag hat 
24 Stunden, davon schlafen wir 8. 
Bleiben 16 Stunden. Diese werden 
in 4x4 aufgeteilt. 4 Stunden für die 
alltäglichen Dinge, die notwendig 
sind: Gartenarbeit, Wäsche wa-
schen, einkaufen, Spülmaschine 

ausräumen,… 4 Stunden für die Beziehungen: 
die Frau, die Kinder, die Freunde, … 4 Stun-
den für sich selbst: ein gutes Buch lesen, faul 
sein, spazieren gehen, … und 4 Stunden für 
die Gesellschaft: für Politik, für Soziales, De-
monstrationen, Artikel schreiben, … 
Das sind gute Vorsätze, vor allem weil wir uns 
sicher sein können, dass wir Günter noch bei 
vielen Anlässen begegnen werden. 

Sonja Gathmann 

Günter Busch verabschiedet 

Ein Taschenmesser für alle Fälle mit dem AGMAV-Logo 

Bunter Reigen der Gäste erinnert sich an eine abwechslungsrei-
che Zusammenarbeit, gemeinsames Kämpfen und lustige Bege-
benheiten 
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Als i in da Ochsa neikomma bin, doa isch mein 
Freind Guschdav scho an seim Stammplatz 
gsessa. Heut war er ned zom übersehe. A 
knallgelbs T-Shirt had er oghet uff dem isch 
hindedruff gschdande: „Tarifverträge sind fair-
handelt“  „Mensch Guschdav, du siesch ja aus 
wie oiner vom ADAC. Hasch Angschd, dass 
mer de übersiehd?“  „Du immer mit deim sau-
dumme Gschwätz,“ ganz narret dreht sich d’r 
Guschdav zu mer rom, „nadierlich han i 
Angschd, dass mer ons iabersieht. Jetzd gehds 
doch drum, ob mir in der Diakonie endlich au 
mol ordentlich Tarifverträg griage dond net im-
mer den Dreck aus der Diakonie in Berlin.“ 
„Wieso, mir hen doch da Tarif vom öffentliche 
Dienschd, für ons schteiked doch Lokomotiv-
fiehrer.“  „O, Kerle, als der liabe Gott Hirn ver-
teilt had, warsch du grad mol wieder uffem 
Klo,“ der Guschdav had wider sein narrete Gsi-
chdausdruck, den er immer kriagt, wenn er 
moind, dass älle ausser ihm bleed sind. 
„Erschdens, dia Lokfiahrer schdreiket ned für 
ons, di hen an oigene Tarif, zwoitens, bei ons 
gilt bloß an Teil vom TVöD, drittens mir henn 
koin Tarifvertrag, sondern bloß a Regelung, di 
von der Kommission en Schdugart gmachd 
worde isch ond viertens, wenn dene en dere 
Kommission eifälld, morga mache mer was 
ganz anders, no isch des so, ond du guksch 
mol wiader domm aus d’r Wäsch!“ I grins da 
Guschdav oa: „Des wär bleed, no däd i ja aus-
sehe wia du! Aber i hans emmer no ned ver-
schdanda, weshalb du rumrennsch wia oiner 
vom ADAC mit deim quietschgelbe Hemd!“ 
„Wie du oifach ned blicksch was grad los isch 
ond eigentlich sohdsch du des Johr gar koi 
Weihnachtsgeld kriaga!“ „Ha, jetz mach mol 
halblang, wieso solled jetzd meine Kender koi-
ne Weihnachtsgschenk kriaga ond i koi Heizöl? 
Dofiar gehd nämlich des bissle Weihnachtsgeld 
druff!“ D’r Guschdav guckd me oa ond sagd: “I 
han ned gsagd, dass i net will dass deine Ken-
der nix zu Weihnachten ond Oschtern kriagat.“ 
„An Oschdern isch des bissle Weihnachtsgeld 
scho längst fort.“  „Onderbrech me doch ned 
immer,“ mahnt d’r Guschdav ond winkt am 
Ochsawirt, er soll no zwei Viertele bringa, „des 
T-Shirt hemmer oaghed bei der Synode en 
Schduttgard, ond in der Synode ware mr, weil 
die hohe Herre em Kirchaparlament maol wi-
ader a neis Gsetz mache wellad, in dem drin-
stohd, was en der Diakonie fiar a Arbeitsrechd 

gild.“ „Ja ond,“ isch 
was dabei rauskom-
ma?“ unterbrech i dr 
Guschdav. „Noi, no 
ned, des wird erschd 
em Herbschd entschieda, aber dass dene en 
der Synode klar wird, was mir Beschäftigde 
welled, wared mer scho maol do, ond hend an 
des gsagd.“  I muss lacha: „Hasch wieder Ran-
dale gmachd? Ond schdehd der schöne neue 
Hospitalhof no?“  „Mir hen gar nix gmachd, no-
netamaole den neuen Prachdbau der Kiarch 
oagmaold. Isch mer zwar schwer gfalla, aber 
mir wollted ja au bloß  Bescheid saga, dass es 
ons au no gibd.“  „Ja ond, wia gehds jetzd wei-
ter?“ froag i dr Guschdav. „Em Herbschd soll 
des Gesetz noa beschlossa werda,“ ond noa 
hemmer an Tarifvertrag,“ i onderbrech d’r Gu-
schdav scho wiader. „Noi, wenn des Gsetz so 
kommd, wia der Oberkircharad des will, noa 
bleibd älles beim alda.“ I guck da Guschdav oa: 
„Ja ond warom musch Du noa au nach Sch-
dugerd? Isch doch gued wenns so bleibd wia 
isch.“ „Des wois mer aber erschd em Herbschd, 
weil nämlich die andere wellad dei Weihnachts-
geld, dia wellad, dass deine Kinder nix zu 
Weihnachte ond nix vom Oschterhas ond au 
nix zom Geburtstag kriagat. Dia liadrige Lompa 
hen nämlich versuchd, dass en der Zukunfd 
nemme der TVöD gild, sondern fiar älle dia 
AVR aus Berlin.“ „Ha, des sen ja wirklich Lom-
pa; gibs dia Tshirt noa, dann dät i nämlich zwoi 
braucha.“ „Erschd hasch koi Ohnung und ver-
arschd mia mit deim ADAC, ond noa brauchsch 
glei zwei. Warom au des?“ „ Ha isch doch klar, 
was glaubsch wia des im Herbschd en dem 
Hospitalhof abgehd, wenn i mein Jonga mit-
brend ond dem sag: dia do drinne wellead dass 
dua des Johr nix zu Weihnachten griagsch.“ 

D‘r Guschdav hot gsait… 
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